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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum Transport von Nah- und Fernwärme sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird 

(Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz) (Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz – WKLG)
… …

Anwendungsbereich 
§ 2. (1) … 
(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes 

ausgenommen sind: 
 1. Fernwärme- und Fernkälteanlagen und -netze, soweit diese 

ausschließlich auf Basis erneuerbarer Energieträger betrieben 
werden. Dies gilt nicht für 

 a) Infrastrukturleitungen sowie 
 b) Anlagen und Netze, die auch auf Basis Tiermehl, Ablauge 

oder Klärschlamm betrieben werden. 
 2. innerbetriebliche Abwärmenutzungen.

Anwendungsbereich 
§ 2. (1) … 
(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenommen sind: 

 1. Fernwärme- und Fernkälteanlagen und -netze, soweit diese ausschließlich auf Basis 
erneuerbarer Energieträger betrieben werden. Dies gilt nicht für Anlagen und Netze, 
die auch auf Basis Tiermehl, Ablauge oder Klärschlamm betrieben werden; 

 2. innerbetriebliche Abwärmenutzungen; 
 3. Anlagen die im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes gefördert werden. 

Begriffsbestimmungen 
§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. … 

Begriffsbestimmungen 
§ 3. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 

 1. … 
 2a. „Fernkälte“ thermische Energie mit niedrigem Temperaturniveau zur Klimatisierung 

von Gebäuden und Kühlung von Anlagen, die in einem thermisch isolierten 
Rohrsystem von zumindest einer zentralen Kältequelle zu Endverbrauchern 
transportiert wird; 

 … …
 7a. „Infrastrukturleitungen“ Anschlussleitungen zu zentralen 

Wärme- oder Kältequellen sowie Verbindungsleitungen 
zwischen zwei Netzteilen (Ringschluss) mit mehr als 0,75 MW 
thermischer Nennleistung; 

 7a. „Infrastrukturleitungen“ Anschlussleitungen zu zentralen Wärme- oder Kältequellen 
sowie Verbindungsleitungen zwischen zwei Netzteilen (Ringschluss) und 
Verteilleitungen bis zur Hausanschlussleitung; 

 … …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (2) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind 

bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form 
anzuwenden.

Förderungsvoraussetzungen 
§ 4. (1) … 
(5) Durch Verordnung kann der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit bestimmen, dass die Gewährung einer Förderung daran 
geknüpft ist, dass das Gebiet in dem das Vorhaben zum Tragen kommt 
als Fernwärmeanschlussgebiet ausgewiesen ist. Als solche gelten 
jedenfalls Sanierungsgebiete gemäß § 2 Abs. 8 IG-L.

Förderungsvoraussetzungen 
§ 4. (1) … 
(5) Durch Verordnung kann der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 

bestimmen, dass die Gewährung einer Förderung daran geknüpft ist, dass das Gebiet in dem 
das Vorhaben zum Tragen kommt als Fernwärmeanschlussgebiet ausgewiesen ist. Als solche 
gelten jedenfalls Sanierungsgebiete gemäß § 2 Abs. 8 IG-L. 

Art der Förderung 
§ 5. (1) … 
(4) Die Gewährung der Förderungen nach diesem Bundesgesetz 

hat unter Beachtung der Höchstgrenzen gemäß § 6 zu erfolgen. Werden 
die nach diesem Bundesgesetz für ein Fernwärmeausbauprojekt 
bestimmten Grenzen durch Förderungen aus anderen Förderquellen 
überschritten, so sind die nach diesem Bundesgesetz zu gewährenden 
Förderungen in jenem Ausmaß zu reduzieren, dass diese Grenze nicht 
überschritten wird. Dies gilt jedoch nicht für Infrastrukturanlagen und 
Infrastrukturprojekte (§ 6 Abs. 1 Z 2 und 3).

Art der Förderung 
§ 5. (1) … 
(4) Die Gewährung der Förderungen nach diesem Bundesgesetz hat unter Beachtung der 

Höchstgrenzen gemäß § 6 zu erfolgen. Werden die nach diesem Bundesgesetz für ein 
Fernwärmeausbauprojekt oder Fernkälteausbauprojekt bestimmten Grenzen durch 
Förderungen aus anderen Förderquellen überschritten, so sind die nach diesem Bundesgesetz 
zu gewährenden Förderungen in jenem Ausmaß zu reduzieren, dass diese Grenze nicht 
überschritten wird. Dies gilt jedoch nicht für Infrastrukturanlagen und Infrastrukturprojekte 
(§ 6 Abs. 1 Z 2 und 3). 

Fördertatbestände 
§ 6. (1) … 

 1. … 
 5. Fernkälteprojekte. 

Fördertatbestände 
§ 6. (1) … 

 1. … 
5. Fernkälteprojekte. 

 Projekte, die der Anbindung von geothermischen Quellen dienen, sind Infrastrukturprojekte 
gemäß Z 3, sofern durch diese Projekte Aufsuchungs-, Gewinnungs- oder Speichertätigkeiten 
nicht beeinträchtigt werden.

(2) … 
 1. bei Fernwärmeausbauprojekten beträgt die Höhe der Förderung 

50 vH der Investitionsmehrkosten (Abs. 4, 5 und 6) bzw. 
35 vH der gesamten Investitionskosten wenn keine 
Alternativen bestehen, höchstens jedoch 200 000 Euro pro 

(2) … 
 1. bei Fernwärmeausbauprojekten oder Fernkälteausbauprojekten beträgt die Höhe der 

Förderung 50 vH der Investitionsmehrkosten (Abs. 4, 5 und 6) bzw. 35 vH der 
gesamten Investitionskosten wenn keine Alternativen bestehen, höchstens jedoch 
200 000 Euro pro Megawatt des für Kunden hergestellten Anschlusswerts, sofern das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Megawatt des für Kunden hergestellten Anschlusswerts, sofern 
das Fernwärmeausbauprojekt nicht unter Z 2 oder 3 fällt. Bei 
Fernwärmeausbauprojekten in Sanierungsgebieten gemäß § 2 
Abs. 8 Immissionsschutzgesetz-Luft beträgt die Förderung 
jedenfalls 35 vH, wird dadurch jedoch ein Beitrag zur 
Verringerung der Emission von Luftschadstoffen in 
Sanierungsgebieten, die gegenüber anderen besonders belastet 
sind, geleistet, 50 vH der gesamten Investitionskosten, 
höchstens jedoch 200 000 Euro pro Megawatt des für Kunden 
hergestellten Anschlusswerts. Bestehende oder künftige 
Alternativen haben bei Fernwärmeausbauprojekten in 
Sanierungsgebieten außer Betracht zu bleiben;

Fernwärme- oder Fernkälteausbauprojekt nicht unter Z 2 oder 3 fällt. Bei 
Fernwärme- oder Fernkälteausbauprojekten in Sanierungsgebieten gemäß § 2 Abs. 8 
Immissionsschutzgesetz-Luft beträgt die Förderung jedenfalls 35 vH, wird dadurch 
jedoch ein Beitrag zur Verringerung der Emission von Luftschadstoffen in 
Sanierungsgebieten, die gegenüber anderen besonders belastet sind, geleistet, 50 vH 
der gesamten Investitionskosten, höchstens jedoch 200 000 Euro pro Megawatt des 
für Kunden hergestellten Anschlusswerts. Bestehende oder künftige Alternativen 
haben bei Fernwärme- oder Fernkälteausbauprojekten in Sanierungsgebieten außer 
Betracht zu bleiben; 

 2. … 
 3. bei Infrastrukturanlagen beträgt die Höhe der Förderung 50 vH 

der Investitionsmehrkosten (§ 6 Abs. 4, 5 und 6) bzw. 35 vH 
der gesamten Investitionskosten, wenn keine Alternativen 
bestehen, höchstens jedoch 200 000 Euro pro Megawatt 
Leistungswert der Anlage. 

 2. … 
 3. bei Infrastrukturanlagen beträgt die Höhe der Förderung 50 vH der 

Investitionsmehrkosten (§ 6 Abs. 4, 5 und 6) bzw. 35 vH der gesamten 
Investitionskosten, wenn keine Alternativen bestehen, höchstens jedoch 
200 000 Euro pro Megawatt Leistungswert der Anlage; 

  4. bei Projekten zur Nutzung von geothermischen Quellen beträgt die Höhe der 
Förderung höchstens 50 vH der Investitionsmehrkosten sowie 35 vH der gesamten 
Investitionskosten, höchstens jedoch 200 000 Euro pro Megawatt des für Kunden 
hergestellten Anschlusswerts;

  5. die in Z 1 bis Z 3 vorgesehene jeweils leistungsbezogene Höchstgrenze der 
Förderung gilt nicht für Fernkälteprojekte. Bestehende oder künftige Alternativen 
haben bei Fernkälteausbauprojekten in Sanierungsgebieten außer Betracht zu 
bleiben.

(3) Die in Abs. 2 Z 1 bis 3 unterschiedenen Förderungen sind 
kumulativ zu gewähren, wenn ein Fernwärmeausbauprojekt zwei oder 
drei der in Abs. 2 unterschiedenen Investitionen umfasst. Besteht daher 
ein Fernwärmeausbauprojekt aus einem Infrastrukturprojekt und einer 
Infrastrukturleitung, ist sowohl für das Infrastrukturprojekt als auch die 
Infrastrukturleitung jeweils eine Förderung nach diesem Bundesgesetz 
zu gewähren.

(3) Die in Abs. 2 Z 1 bis Z 4 unterschiedenen Förderungen sind kumulativ zu gewähren, 
wenn ein Fernwärmeausbauprojekt zwei oder drei der in Abs. 2 unterschiedenen 
Investitionen umfasst. Besteht daher ein Fernwärmeausbauprojekt aus einem 
Infrastrukturprojekt und einer Infrastrukturleitung, ist sowohl für das Infrastrukturprojekt als 
auch die Infrastrukturleitung jeweils eine Förderung nach diesem Bundesgesetz zu gewähren. 

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bedeckung der Förderung 

§ 7. Aus Bundesmitteln sind bis zu 60 Millionen Euro jährlich für 
Förderungen nach diesem Gesetz zur Verfügung zu stellen. Werden die 
Finanzmittel in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, sind diese 
zusätzlich zweckgebunden für Förderungen im Folgejahr zu 
verwenden.

Bedeckung der Förderung 
§ 7. (1) Aus Bundesmitteln sind bis zu 60 Millionen Euro jährlich für Förderungen nach 

diesem Gesetz zur Verfügung zu stellen. Werden die Finanzmittel in einem Kalenderjahr 
nicht ausgeschöpft, sind diese zusätzlich zweckgebunden für Förderungen im Folgejahr zu 
verwenden. 

 (2) Zusätzlich zu den Bundesmitteln gemäß Abs. 1 sind Mittel wie folgt zur Verfügung 
zu stellen: 
 1. von den von der Energie-Control Austria verwalteten Sondervermögen, die für den 

Kostenersatz für bestehende und modernisierte KWK-Anlagen gemäß § 8 KWK-
Gesetz, BGBl. I Nr. 111/2008, bis Ende 2010 sowie für die gemäß § 69 ElWOG, 
BGBl. I Nr. 143/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006, 
vorgesehen waren, sind 13 Millionen Euro innerhalb einer Frist von fünf Wochen 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, die danach verbliebenen Mittel nach 
Erledigung aller noch laufenden Verfahren und bestehenden Forderungen, an das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend zu überweisen. 

 2. von dem von der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse gemäß § 29 ÖSG 2012 
verwalteten Sondervermögen, das für die Errichtung von KWK-Anlagen auf Basis 
von Ablauge gemäß § 12 ÖSG 2012, BGBl. I Nr. 75/2011, eingerichtet ist, sind zum 
1. Jänner 2015 alle nicht durch gestellte Anträge zweckgebundenen Mittel innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen an das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend zu überweisen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat für Zwecke der 
Förderung des Leitungsausbaus im Jahr 2014, zusätzlich zu den gemäß Abs. 1 gewährten 
Geldern, 13 Mio. Euro einzusetzen. 

(4) Der Bundeminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat im Falle der Einnahme 
von Geldern gemäß Abs. 2 Z 2 dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Budget des Ministeriums 
eine gleiche Summe für Zwecke der Förderung des Leitungsausbaus gemäß den 
Bestimmungen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes eingesetzt wird.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gewährung von Förderungen 

§ 8. (1) Über die Gewährung von Förderungen nach diesem 
Bundesgesetz entscheidet der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
unter Bedachtnahme der Empfehlungen des Beirates gemäß § 14. Ein 
Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht.

Gewährung von Förderungen 
§ 8. (1) Über die Gewährung von Förderungen nach diesem Bundesgesetz entscheidet 

der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend unter Bedachtnahme der 
Empfehlungen des Beirates gemäß § 14. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung 
besteht nicht.

… …
Abwicklung durch eine Abwicklungsstelle 

§ 9. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat eine 
Abwicklungsstelle mit der Abwicklung der Gewährung sowie der 
Auszahlung der Förderungen nach diesem Bundesgesetz zu 
beauftragen. Der Beauftragung hat eine Ausschreibung nach den 
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes voranzugehen. Die Vergabe 
(Zuschlag) hat unter Anwendung der Bestimmungen für 
Dienstleistungskonzessionen an den Bestbieter zu erfolgen. Die 
Beauftragung hat durch Vertrag zu erfolgen. Dieser Vertrag hat auch 
die inhaltliche Ausgestaltung der Abwicklung zu regeln und bedarf des 
Einvernehmens mit dem Bundesminister für Finanzen.

Abwicklung durch eine Abwicklungsstelle 
§ 9. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat eine 

Abwicklungsstelle mit der Abwicklung der Gewährung sowie der Auszahlung der 
Förderungen nach diesem Bundesgesetz zu beauftragen. Der Beauftragung hat eine 
Ausschreibung nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes voranzugehen. Die 
Vergabe (Zuschlag) hat unter Anwendung der Bestimmungen für 
Dienstleistungskonzessionen an den Bestbieter zu erfolgen. Die Beauftragung hat durch 
Vertrag zu erfolgen. Dieser Vertrag hat auch die inhaltliche Ausgestaltung der Abwicklung 
zu regeln und bedarf des Einvernehmens mit dem Bundesminister für Finanzen. 

(2) … (2) …
 2. den Abschluss der Verträge im Namen des Bundesministers für 

Wirtschaft und Arbeit mit den Förderungswerbern, die 
Abrechnung und die Auszahlung der Förderungsmittel sowie 
die Kontrolle der Einhaltung der Förderungsbedingungen;

 2. den Abschluss der Verträge im Namen des Bundesministers für Wirtschaft, Familie 
und Jugend mit den Förderungswerbern, die Abrechnung und die Auszahlung der 
Förderungsmittel sowie die Kontrolle der Einhaltung der Förderungsbedingungen; 

 3. … 3. …
 4. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit; 
 4. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie 

und Jugend; 
 5. die Aufsichtsrechte des Bundesministers für Wirtschaft und 

Arbeit;
 5. die Aufsichtsrechte des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend; 

 6. … 6. …
(5) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist jederzeit 

Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die Förderungsansuchen 
und in die deren Abwicklung betreffende Unterlagen zu gewähren.

(5) Dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend ist jederzeit Einsicht in alle 
Unterlagen, insbesondere in die Förderungsansuchen und in die deren Abwicklung 
betreffende Unterlagen zu gewähren.

(6) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sind von der 
Abwicklungsstelle Auskünfte über Förderungsansuchen und deren 

(6) Dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sind von der 
Abwicklungsstelle Auskünfte über Förderungsansuchen und deren Abwicklung zu erteilen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abwicklung zu erteilen und auf Verlangen entsprechende Berichte zu 
übermitteln.

und auf Verlangen entsprechende Berichte zu übermitteln.

(7) Für die Prüfung der Tätigkeit der Abwicklungsstelle nach 
diesem Bundesgesetz hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
einen Wirtschaftsprüfer zu bestellen, der nicht mit dem nach 
handelsrechtlichen Bestimmungen zu bestellenden Abschlussprüfer 
identisch ist. Der Wirtschaftsprüfer hat auch die Angemessenheit des 
jährlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu prüfen. Der 
Wirtschaftsprüfer hat das Ergebnis der Prüfung dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit umgehend vorzulegen.

(7) Für die Prüfung der Tätigkeit der Abwicklungsstelle nach diesem Bundesgesetz hat 
der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend einen Wirtschaftsprüfer zu bestellen, 
der nicht mit dem nach handelsrechtlichen Bestimmungen zu bestellenden Abschlussprüfer 
identisch ist. Der Wirtschaftsprüfer hat auch die Angemessenheit des jährlich festzustellenden 
Entgelts und die Kosten zu prüfen. Der Wirtschaftsprüfer hat das Ergebnis der Prüfung dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend umgehend vorzulegen. 

… …
Abwicklung der Förderung 

§ 10. (1) Ansuchen auf Gewährung von Förderungen sind 
entsprechend zu begründen und mit Unterlagen zu versehen, die auch 
Auskunft über die Ertrags- und Vermögenslage des Antragstellers 
geben. Nach Tunlichkeit haben sich die im Ansuchen enthaltenen 
Angaben auch auf regionale Energiekonzepte oder ähnliche Arbeiten zu 
stützen. Die Ansuchen sind im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit einzubringen.

Abwicklung der Förderung 
§ 10. (1) Ansuchen auf Gewährung von Förderungen sind entsprechend zu begründen 

und mit Unterlagen zu versehen, die auch Auskunft über die Ertrags- und Vermögenslage des 
Antragstellers geben. Nach Tunlichkeit haben sich die im Ansuchen enthaltenen Angaben 
auch auf regionale Energiekonzepte oder ähnliche Arbeiten zu stützen. Die Ansuchen sind im 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend einzubringen. 

(2) … (2) …
(3) Nähere Richtlinien über Form und Inhalt der Ansuchen kann 

der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit nach Anhörung des 
Beirates (§ 14) festlegen. 

(3) Nähere Richtlinien über Form und Inhalt der Ansuchen kann der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend nach Anhörung des Beirates (§ 14) festlegen. 

Verfahren 
§ 11. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat die 

Ansuchen gemäß § 10 Abs. 1 an die Abwicklungsstelle zur Bearbeitung 
weiter zu leiten und dem Beirat gemäß § 14 zur Beratung vorzulegen. 

(2) Die Gewährung der Förderung hat der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit schriftlich auszusprechen.

Verfahren 
§ 11. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat die Ansuchen 

gemäß § 10 Abs. 1 an die Abwicklungsstelle zur Bearbeitung weiter zu leiten und dem Beirat 
gemäß § 14 zur Beratung vorzulegen. 

(2) Die Gewährung der Förderung hat der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend schriftlich auszusprechen.

Bedingungen und Auflagen 
§ 12. (1) …

Bedingungen und Auflagen 
§ 12. (1) …

(3) Der Förderungsempfänger ist überdies zu verpflichten, alle (3) Der Förderungsempfänger ist überdies zu verpflichten, alle Ereignisse, welche die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens 
verzögern oder unmöglich machen oder dessen Abänderung erfordern, 
unverzüglich dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
anzuzeigen.

Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen oder dessen 
Abänderung erfordern, unverzüglich dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend anzuzeigen. 

Förderungsvertrag 
§ 13. (1) …

Förderungsvertrag 
§ 13. (1) …

(2) … 
 1. das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit über 

wesentliche Umstände getäuscht oder unvollständig 
unterrichtet worden ist oder 

(2) … 
 1. das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend über wesentliche 

Umstände getäuscht oder unvollständig unterrichtet worden ist oder 

… …
Beirat 

§ 14. Die Beratung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 
bei der Erstellung der Richtlinien gemäß § 10 Abs. 3 sowie im 
Verfahren gemäß § 11 erfolgt durch den gemäß § 26b Energie-
Regulierungsbehördengesetz (E-RBG), BGBl. I Nr. 121/2000, in der 
jeweils geltenden Fassung, eingerichteten Beirat.

Beirat 
§ 14. Die Beratung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend bei der 

Erstellung der Richtlinien gemäß § 10 Abs. 3 sowie im Verfahren gemäß § 11 erfolgt durch 
den gemäß § 20 Energie-Control-Gesetz (E-ControlG), BGBl. I Nr. 110/2010, in der jeweils 
geltenden Fassung, eingerichteten Energiebeirat. 

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 Vollziehung 

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit nichts anderes bestimmt wird, 
ist der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betraut.

Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird (Elektrizitätswirtschafts- und –
organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010)

Inhaltsverzeichnis 

6. Hauptstück 
Betrieb von Verteilernetzen 

§ 42. … 
§ 43. Recht zum Netzanschluss 
§ 44. Endigungstatbestände und Umgründung 
§ 45. …

Inhaltsverzeichnis 

6. Hauptstück 
Betrieb von Verteilernetzen 

§ 42. … 
§ 43. Übergang und Erlöschen der Berechtigung zum Netzbetrieb 
§ 44. Recht zum Netzanschluss 
§ 45. …

8. Teil 
KWK-Anlagen 

§ 71. Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK 
§ 72. Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 73. Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten 
… 

8. Teil 
Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen 

§ 71. Besondere Bestimmungen über Nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 72. Nachweis für Strom aus fossilen Energiequellen 
§ 73. Anerkennung von Nachweisen aus anderen Staaten 

9. Teil 
Pflichten gegenüber Kunden 

§ 75. … 
§ 76. Wechsel des Lieferanten oder der Bilanzgruppe 
§ 77. Versorger letzter Instanz 

9. Teil 
Pflichten gegenüber Kunden 

§ 75. … 
§ 76. Verfahren für Wechsel, Anmeldung, Abmeldung und Widerspruch 
§ 77. Grundversorgung
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
… § 77a. Ersatzversorgung mit Energie 

… 

 § 79 a. Verpflichtende Stromkennzeichnung 

… …
§ 81. … § 81. …
 § 81a. Verbrauchs- und Stromkosteninformation bei Messung durch intelligente 

Messgeräte 
§ 81 b. Verbrauchs- und Stromkosteninformation ohne Messung durch intelligente 

Messgeräte
§ 82. Abschaltung und Information der Kunden § 82. Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden
… …

13. Teil 
Besondere organisatorische Bestimmungen 

… 
§ 97. Berichtspflicht Landesregierungen 
… 

13. Teil 
Besondere organisatorische Bestimmungen 

… 
entfällt 
…

§ 103. Verjährung § 103. Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren
… …

15. Teil 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 109. …

15. Teil 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 109. …
 § 109a. Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. xxx/201x
… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfassungsbestimmung 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und 
Vollziehung von Vorschriften, wie sie in § 2, § 3, § 8, § 9, § 11, § 19, 
§ 22 Abs. 1, § 24 bis § 36, § 37 Abs. 7, § 38, § 39, § 48 bis § 65, § 69, 
§ 76, § 78, § 79, § 81 bis § 84, § 88 Abs. 3 bis 8, § 89, § 92 bis § 94, 
§ 99 bis § 103, § 109 Abs. 2, § 110 bis § 112, § 113 Abs. 1 und § 114 
Abs. 1 und 3 enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen 
Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von 
Bundesbehörden versehen werden. 

Verfassungsbestimmung 
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von 

Vorschriften, wie sie in § 2, § 3, § 8, § 9, § 11, § 16 Abs. 2, § 19, § 22 Abs. 1, § 24 bis § 36, 
§ 37 Abs. 7, § 38, § 39, § 48 bis § 65, § 69, § 72, § 73 Abs. 2 und Abs. 3, § 76, § 77a, bis 
§ 79a, § 81 bis § 84a, § 88 Abs. 3 bis 8, § 89, § 92 bis § 94, § 99 bis § 103, § 109 Abs. 2, 
§ 110 bis § 112, § 113 Abs. 1 und § 114 Abs. 1 und 3 enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen 
Vorschriften geregelten Angelegenheiten können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt 
werden. 

… …
Begriffsbestimmungen 

§ 7. (Grundsatzbestimmung) (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes 
bezeichnet der Ausdruck 
 1. …

Begriffsbestimmungen 
§ 7. (Grundsatzbestimmung) (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der 

Ausdruck 
1. …

  47a. „Nachweis“ eine Bestätigung, die den Primärenergieträger, aus dem eine bestimmte 
Einheit elektrischer Energie erzeugt wurde, belegt. Hierunter fallen insbesondere 
Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen, Herkunftsnachweise für Strom aus 
hocheffizienter KWK sowie Herkunftsnachweise gemäß § 10 ÖSG 2012;

… …
Organisation des Netzzuganges 

§ 16. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben 
einen Rechtsanspruch der Berechtigten gemäß § 15 vorzusehen, auf 
Grundlage der genehmigten Allgemeinen Bedingungen und den von 
der Regulierungsbehörde bestimmten Systemnutzungsentgelten die 
Benutzung des Netzes zu verlangen (geregeltes Netzzugangssystem).

Organisation des Netzzuganges 
§ 16. (1) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben einen 

Rechtsanspruch der Berechtigten gemäß § 15 vorzusehen, auf Grundlage der genehmigten 
Allgemeinen Bedingungen und den von der Regulierungsbehörde bestimmten 
Systemnutzungsentgelten die Benutzung des Netzes zu verlangen (geregeltes 
Netzzugangssystem). 

 (2) Jeder Zählpunkt ist durch den Netzbetreiber einer Netzbenutzerkategorie 
zuzuordnen. Die Regulierungsbehörde hat mit Verordnung Netzbenutzerkategorien, jeweils 
getrennt nach Einspeisern und Entnehmern, und den Zeitrahmen für diese Zuordnung 
festzulegen.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bedingungen des Netzzuganges 

§ 17. (Grundsatzbestimmung) (1) …
Bedingungen des Netzzuganges 

§ 17. (Grundsatzbestimmung) (1) …
(3) … 

 1. … 
 16. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei 

Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungsqualität. 

(3) … 
 1. … 
 16. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der 

vertraglich vereinbarten Leistungsqualität; 
 17. Information für den Endverbraucher über dessen Verpflichtungen gemäß dem 

Bundesgesetz, mit dem der Betrieb von bestehenden hocheffizienten KWK-Anlagen 
über KWK-Punkte gesichert wird, und Regelungen über die treuhändige Abwicklung 
der Verpflichtungen der Endverbraucher gemäß jenem Gesetz durch den 
Netzbetreiber. 

… …
Einteilung der Regelzonen 

§ 23. (1) …
Einteilung der Regelzonen 

§ 23. (1) …
 (4a) Der Bilanzgruppenkoordinator hat bei der Übernahme und Auswertung der 

Messdaten gemäß Abs. 4 Z 4 eine getrennte Bilanzierung der Erzeugungsdaten in von der 
Regulierungsbehörde mit Verordnung festzulegende Netzbenutzerkategorien vorzunehmen. 
Betreiber von Verteilernetzen haben dazu bei der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß § 45 Z 1 
die für die unterschiedliche Kategorisierung und Bilanzierung der erzeugten 
Einspeisemengen erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend sowie die Regulierungsbehörde sind ermächtigt, auf die 
gemäß Satz 1 ausgewerteten Daten zuzugreifen.

… …
(5) (Grundsatzbestimmung) … 

 1. … 
 5. Informationen über die zur Sicherung eines transparenten und 

diskriminierungsfreien und möglichst liquiden 
Regelenergiemarktes erforderlichen Maßnahmen den 
Marktteilnehmern zu gewähren. Dazu zählen jedenfalls eine 
aktuelle Darstellung der eingelangten Angebote für 
Regelenergie und –leistung (ungewollter Austausch, Primär-, 
Sekundär-, und Tertiärregelung) oder ähnliche 

(5) (Grundsatzbestimmung) … 
 1. … 
 5. Informationen über die zur Sicherung eines transparenten und diskriminierungsfreien 

und möglichst liquiden Regelenergiemarktes erforderlichen Maßnahmen den 
Marktteilnehmern zu gewähren. Dazu zählt die Veröffentlichung der in Anspruch 
genommenen Primärregelleistung und Sekundärregelleistung hinsichtlich Dauer und 
Höhe sowie der Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens gemäß § 67 sowie gemäß 
§ 69. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Marktinstrumente sowie eine aktuelle Darstellung der 
abgerufenen Angebote. 

… …
Regulierungskonto 

§ 50. (1) … 
(7) Die Ansprüche und Verpflichtungen, die vom 

Regulierungskonto erfasst werden und Verpflichtungen, die die 
Netzverlustenergiebeschaffung und die Beschaffung der 
Sekundärregelung betreffen, sind im Rahmen des Jahresabschlusses zu 
aktivieren oder zu passivieren. Die Bewertung der Posten richten sich 
nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.

Regulierungskonto 
§ 50. (1) … 
(7) Die Ansprüche und Verpflichtungen, die vom Regulierungskonto erfasst werden, 

und Ansprüche und Verpflichtungen, die die Netzverlustenergiebeschaffung und die 
Beschaffung der Sekundärregelung betreffen, sind im Rahmen des Jahresabschlusses zu 
aktivieren oder zu passivieren. Die Bewertung der Posten richten sich nach den geltenden 
Rechnungslegungsvorschriften. 

… …
Entgelt für Messleistungen 

§ 57. (1) …
Entgelt für Messleistungen 

§ 57. (1) …
(4) Eine Ab- bzw. Auslesung der Zähleinrichtung hat – mit 

Ausnahme von Lastprofilzählern, die vom Netzbetreiber jedenfalls 
zumindest monatlich ausgelesen werden – zumindest einmal jährlich zu 
erfolgen. Dabei hat mindestens alle drei Jahre eine Ab- bzw. Auslesung 
durch den Netzbetreiber selbst zu erfolgen. Werden die Ablesung und 
die Übermittlung der Messdaten durch den Netzbenutzer erledigt, so ist 
der Netzbetreiber zur Durchführung einer Plausibilitätskontrolle der 
übermittelten Daten verpflichtet. Eine rechnerische Ermittlung der 
Messwerte ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen der Netzbenutzer 
von der ihm angebotenen Möglichkeit zur Selbstablesung und 
Übermittlung der Daten an den Netzbetreiber keinen Gebrauch gemacht 
hat und ein Ableseversuch durch den Netzbetreiber, aus einem Grund, 
der dem Verantwortungsbereich des Netzbenutzers zuzuordnen ist, 
erfolglos blieb.

(4) Eine Ab- bzw. Auslesung der Zähleinrichtung hat – mit Ausnahme von 
Lastprofilzählern, die vom Netzbetreiber jedenfalls zumindest monatlich ausgelesen werden, 
sowie intelligenten Messgeräten, die gemäß § 84 Abs. 1 ausgelesen werden, – zumindest 
einmal jährlich zu erfolgen. Dabei hat mindestens alle drei Jahre eine Ab- bzw. Auslesung 
durch den Netzbetreiber selbst zu erfolgen. Werden die Ablesung und die Übermittlung der 
Messdaten durch den Netzbenutzer erledigt, so ist der Netzbetreiber zur Durchführung einer 
Plausibilitätskontrolle der übermittelten Daten verpflichtet. Eine rechnerische Ermittlung der 
Messwerte ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen der Netzbenutzer von der ihm 
angebotenen Möglichkeit zur Selbstablesung und Übermittlung der Daten an den 
Netzbetreiber keinen Gebrauch gemacht hat und ein Ableseversuch durch den Netzbetreiber, 
aus einem Grund, der dem Verantwortungsbereich des Netzbenutzers zuzuordnen ist, 
erfolglos blieb. 

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kostenermittlung 

§ 59. (1) … 
Kostenermittlung 

§ 59. (1) … 
(8) Sofern die angewandte Regulierungssystematik für ein- oder mehrjährige 

Regulierungsperioden gemäß Abs. 1 bis Abs. 6 einen Zeitverzug in der Abgeltung durch die 
Systemnutzungsentgelte bewirkt, können entsprechende Differenzbeträge im Rahmen des 
Jahresabschlusses aktiviert werden bzw. sind diese im Rahmen des Jahresabschlusses als 
Rückstellung zu passivieren. Die Bewertung der Posten richtet sich nach den geltenden 
Rechnungslegungsvorschriften.

… …

8. Teil 
KWK-Anlagen 

8. Teil 
Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen 

Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK 
§ 71. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Bestimmung der Effizienz 

der KWK nach Anlage IV können die Ausführungsgesetze die Behörde 
ermächtigen, Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung 
von Strom und Wärme festzulegen. Diese Wirkungsgrad-
Referenzwerte haben aus einer Matrix von Werten, aufgeschlüsselt 
nach relevanten Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen zu 
bestehen, und müssen sich auf eine ausführlich dokumentierte Analyse 
stützen, bei der unter anderem die Betriebsdaten bei realen 
Betriebsbedingungen, der grenzüberschreitende Stromhandel, der 
Energieträgermix, die klimatischen Bedingungen und die angewandten 
KWK-Technologien gemäß den Grundsätzen in Anlage IV zu 
berücksichtigen sind.

Besondere Bestimmungen über Nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 71. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach 

Anlage IV können die Ausführungsgesetze die Behörde ermächtigen, Wirkungsgrad-
Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme festzulegen. Diese 
Wirkungsgrad-Referenzwerte haben aus einer Matrix von Werten, aufgeschlüsselt nach 
relevanten Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen zu bestehen, und müssen sich auf eine 
ausführlich dokumentierte Analyse stützen, bei der unter anderem die Betriebsdaten bei 
realen Betriebsbedingungen, der grenzüberschreitende Stromhandel, der Energieträgermix, 
die klimatischen Bedingungen und die angewandten KWK-Technologien gemäß den 
Grundsätzen in Anlage IV zu berücksichtigen sind. 

(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß 
Abs. 1 sind die von der Europäischen Kommission gemäß Art. 4 der 
KWK-Richtlinie in der Entscheidung 2007/74/EG festgelegten 
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte zu berücksichtigen.

(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Abs. 1 sind die von 
der Europäischen Kommission gemäß Art. 4 der KWK-Richtlinie in der Entscheidung 
2007/74/EG festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte zu berücksichtigen. 

 (3) Die Landesregierung hat auf Grundlage der harmonisierten Wirkungsgrad-
Referenzwerte gemäß Abs. 2 auf Antrag mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, für 
die vom Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, Nachweise für Strom 
aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung gemäß § 7 Abs. 1 Z 27, entsprechend der Menge 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK gemäß Anlage III und gemäß der 
Entscheidung 2008/952/EG der Europäischen Kommission, auf Basis der Vorgaben gemäß 
§ 72 Abs. 2 ausgestellt werden dürfen. Die erfolgten Benennungen von Anlagen sind der 
Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 72. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierung hat auf 

Grundlage der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß 
§ 71 Abs. 2 auf Antrag mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, 
für die vom Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen 
ist, Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-
Kopplung gemäß § 7 Abs. 1 Z 27 ausgestellt werden dürfen. Die 
erfolgten Benennungen von Anlagen sind der Regulierungsbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. 

Nachweis für Strom aus fossilen Energiequellen 
§ 72. (1) Die Netzbetreiber, an deren Netzen Einspeiser von Strom aus fossilen 

Energiequellen von mehr als 100 kW Engpassleistung angeschlossen sind, haben über die aus 
diesen Anlagen in ihr Netz eingespeisten Mengen an elektrischer Energie dem 
Anlagenbetreiber durch Eingabe der in das öffentliche Netz eingespeisten 
Nettostromerzeugungsmengen in der automationsunterstützten Registerdatenbank für 
Nachweise bzw. Herkunftsnachweise gemäß § 71 auszustellen. Alle Einspeiser, für deren 
Anlage kein Bescheid gemäß § 71 Abs. 3 erlassen wurde, haben zu diesem Zweck eine 
Zertifizierung ihrer Anlage vorzunehmen. Die Zertifizierung ist von einer nach dem 
Akkreditierungsgesetz zugelassenen Überwachungs-, Prüf- oder Zertifizierungsstelle 
vorzunehmen. § 3 Akkreditierungsgesetz gilt sinngemäß.

(2) Der vom Netzbetreiber gemäß Abs. 1 ausgestellte 
Herkunftsnachweis hat zu umfassen: 
 1. die Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK 

gemäß Anlage III und gemäß der Entscheidung 2008/952/EG 
der Europäischen Kommission; 

 2. die Bezeichnung, Art und Engpassleistung der 
Erzeugungsanlage; 

 3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung; 
 4. die eingesetzten Primärenergieträger; 
 5. den unteren Heizwert des Primärenergieträgers; 
 6. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wärme; 
 7. die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anlage IV auf der 

Grundlage der in § 71 Abs. 2 genannten, von der Europäischen 
Kommission festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-
Referenzwerte berechnet worden sind; 

 8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage; 
 9. genaue Angaben über erhaltene Förderungen und die Art der 

Förderregelung; 
 10. die Bezeichnung der ausstellenden Behörde und des 

(2) Der vom Netzbetreiber gemäß Abs. 1 ausgestellte Nachweis hat zu umfassen: 
 1. die Menge an erzeugter Energie; 
 2. die Bezeichnung, Art und Engpassleistung der Erzeugungsanlage; 
 3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung; 
 4. die eingesetzten Primärenergieträger; 
 5. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage; 
 6. die Bezeichnung der ausstellenden Behörde und des ausstellenden Staates; 
 7. das Ausstellungsdatum und eine eindeutige Kennnummer. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausstellenden Staates; 

 11. das Ausstellungsdatum des Herkunftsnachweises
(3) Die Landesregierung hat die Ausstellung der 

Herkunftsnachweise regelmäßig zu überwachen. 
(3) Zusätzlich zu den Angaben des Abs. 2 haben Nachweise gemäß § 71 Abs. 3 folgende 

Informationen zu enthalten: 
 1. den unteren Heizwert des Primärenergieträgers; 
 2. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wärme; 
 3. die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anlage IV auf der Grundlage der in § 71 

Abs. 2 genannten, von der Europäischen Kommission festgelegten harmonisierten 
Wirkungsgrad-Referenzwerte berechnet worden sind; 

 4. genaue Angaben über allenfalls erhaltene Förderungen und die Art der 
Förderregelung. 

(4) Mit der Ausstellung von Herkunftsnachweisen ist kein Recht 
auf Inanspruchnahme von Fördermechanismen verbunden. 

(4) Für die Überwachung der Ausstellung, der Übertragung und der Entwertung der 
Nachweise wird die E-Control als zuständige Stelle benannt. Dies hat mittels 
automationsunterstützter Registerdatenbank zu erfolgen.

 (5) Ein Nachweis muss spätestens in dem der Erzeugung der entsprechenden 
Energieeinheit folgenden Kalenderjahr verwendet werden. Ein Nachweis ist nach seiner 
Verwendung zu entwerten. 

 (6) Für jede Einheit erzeugte Energie darf nur ein Nachweis ausgestellt werden. Ein 
Nachweis gilt standardmäßig für 1 MWh, wobei eine Untergliederung bis zur dritten 
Nachkommastelle zulässig ist. Mit der Ausstellung von Nachweisen ist kein Recht auf 
Inanspruchnahme von Fördermechanismen verbunden.

 (7) Bei automationsunterstützter Ausstellung der Nachweise ist monatlich eine 
Bescheinigung auf Basis des ersten Clearings auszustellen und an die Einspeiser zu 
übermitteln.

 (8) Die Einspeiser haften für die Richtigkeit ihrer Angaben über die eingesetzten 
Energieträger.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten 

§ 73. (Grundsatzbestimmung) (1) Herkunftsnachweise für Strom 
aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung aus Anlagen mit Standort 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragstaat gelten als 
Herkunftsnachweis im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie zumindest den 
Anforderungen des Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2004/8/EG entsprechen.

Anerkennung von Nachweisen aus anderen Staaten 
§ 73. (1) (Grundsatzbestimmung) Nachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-

Wärme-Kopplung aus Anlagen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-
Vertragsstaat gelten als Herkunftsnachweis im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie zumindest 
den Anforderungen des Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2004/8/EG entsprechen. Im Zweifelsfall 
hat die Landesregierung über Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die 
Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen.

(2) Im Zweifelsfall hat die Landesregierung über Antrag oder von 
Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen für die 
Anerkennung vorliegen. 

(2) Nachweise aus Anlagen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem 
EWR-Vertragsstaat oder in einem Drittstaat gelten als Nachweise im Sinne dieses 
Bundesgesetzes, wenn sie zumindest den Anforderungen des § 72 entsprechen. Im 
Zweifelsfalle hat die E-Control über Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, 
ob die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen. Sie kann durch Verordnung Staaten 
benennen, in denen Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen die Voraussetzungen 
gemäß Satz 1 erfüllen. 

 (3) Betreffend die Anerkennung von Nachweisen für die Zwecke der 
Stromkennzeichnung sind die Bedingungen in der Verordnung gemäß § 79 Abs. 11 
ElWOG 2010 festzulegen. 

Berichtswesen 
§ 74. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierungen haben 

dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich 
vorzulegen: 
 1. eine im Einklang mit der in Anlage III und der Entscheidung 

2008/952/EG der Europäischen Kommission dargelegten 
Methode erstellte Statistik über die nationale Erzeugung von 
Strom und Wärme aus KWK und 

 2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten sowie die für KWK 
eingesetzten Brennstoffe. 

Berichtswesen 
§ 74. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister 

für Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich vorzulegen: 
 1. eine im Einklang mit der in Anlage III und der Entscheidung 2008/952/EG der 

Europäischen Kommission dargelegten Methode erstellte Statistik über die nationale 
Erzeugung von Strom und Wärme aus KWK und 

 2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten sowie die für KWK eingesetzten 
Brennstoffe. 

(2) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich einen Bericht über ihre 
Überwachungstätigkeit gemäß § 72 Abs. 3 vorzulegen. Der Bericht hat 
insbesondere jene Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die 
Zuverlässigkeit des Nachweissystems zu gewährleisten, zu enthalten.

(2) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit gemäß § 71 vorzulegen. Der Bericht hat 
insbesondere jene Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Zuverlässigkeit des 
Nachweissystems zu gewährleisten, zu enthalten. 

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wechsel des Lieferanten oder der Bilanzgruppe 

§ 76. (1) Die Dauer des für den Wechsel des Lieferanten und der 
Bilanzgruppe maßgeblichen Verfahrens darf, unbeschadet bestehender 
zivilrechtlicher Verpflichtungen, drei Wochen, gerechnet ab 
Kenntnisnahme des Lieferantenwechsels durch den Netzbetreiber, nicht 
übersteigen. Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, das für den 
Wechsel des Lieferanten und der Bilanzgruppe sowie das für die 
Neuanmeldung von Endverbrauchern maßgebliche Verfahren durch 
Verordnung näher zu regeln. Bei der Ausgestaltung der Verfahren ist 
insbesondere auf die im Zusammenhang mit einem Wechsel vom 
Netzbetreiber zu treffenden technischen und organisatorischen 
Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der 
Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung des Kundenwillens zu 
achten. 

Verfahren für Wechsel, Anmeldung, Abmeldung und Widerspruch 
§ 76. (1) Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen 

können Verträge mit ihrem Lieferanten unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
kündigen, ohne einen gesonderten Kündigungstermin einhalten zu müssen. Lieferanten 
können Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 
Kleinunternehmen nur unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen kündigen. 
Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung spätestens zum 
Ende des ersten Vertragsjahres und in weiterer Folge für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 
Z 2 KSchG und Kleinunternehmen unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen sowie für 
Lieferanten unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen möglich. 

(2) Der Lieferantenwechsel ist für den Endverbraucher mit keinen 
gesonderten Kosten verbunden. 

(2) Die Dauer des für den Lieferantenwechsel maßgeblichen Verfahrens darf, 
unbeschadet weiterer bestehender zivilrechtlicher Verpflichtungen, höchstens drei Wochen, 
gerechnet ab Kenntnisnahme des Lieferantenwechsels durch den Netzbetreiber, in Anspruch 
nehmen. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens ist insbesondere auf die im Zusammenhang 
mit einem Wechsel vom Netzbetreiber zu treffenden technischen und organisatorischen 
Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der Bilanzierung nach dem 
Bilanzgruppensystem, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung 
des Kundenwillens zu achten. Der Lieferantenwechsel ist für den Endverbraucher mit keinen 
gesonderten Kosten verbunden.

(3) Der Netzbetreiber hat die durch die Regulierungsbehörde mit 
Verordnung festzulegenden, für den Datenabgleich in den in Abs. 1 
genannten Verfahren notwendigen Daten, insbesondere Name, Adresse 
und Zählpunktbezeichnung, über eine durch die Verrechnungsstelle zu 
betreibende Plattform dezentral in nicht diskriminierender Weise 
sämtlichen Lieferanten und Bilanzgruppenverantwortlichen in 
standardisierter, elektronisch strukturierter Form auf Anfrage zur 
Verfügung zu stellen. Der Betrieb der Plattform hat unter Wahrung des 
Datenschutzes zu erfolgen; die unerlaubte Weitergabe der Daten 
unterliegt der Sanktion gemäß § 108. Die Regulierungsbehörde ist 
weiters ermächtigt, die Form der Datenübermittlung vom Netzbetreiber 

(3) Endverbraucher ohne Lastprofilzähler können für die Einleitung und Durchführung 
des Wechsels relevante Willenserklärungen gegenüber Lieferanten elektronisch über von 
diesen anzubietende Websites zu jeder Zeit formfrei vornehmen. Wird ein Lieferant durch 
den Endverbraucher zur Abgabe von Willenserklärungen bevollmächtigt, so ist die 
Bevollmächtigung Netzbetreibern und anderen Lieferanten glaubhaft zu machen. Der 
Netzbetreiber hat den Endverbraucher unverzüglich über die Einleitung des 
Wechselprozesses in Kenntnis zu setzen. Die Lieferanten haben benutzerfreundliche 
Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifikation und Authentizität des Endverbrauchers 
sicherstellen. Die Regulierungsbehörde hat im Rahmen des Tarifkalkulators (§ 22 E-
ControlG) durch Setzung von Hyperlinks eine Auffindung der Websites der Lieferanten zu 
ermöglichen. Die Lieferanten haben die hiefür erforderlichen, aktuellen Informationen der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
über die durch die Verrechnungsstelle betriebene Plattform an 
Lieferanten und Bilanzgruppenverantwortliche durch Verordnung näher 
zu regeln.

Regulierungsbehörde unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

(4) Die ordentliche Kündigung von Haushalten oder 
Kleinunternehmen gegenüber dem Lieferanten ist unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen möglich. Sind Bindungsfristen vertraglich 
vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung zum Ende des ersten 
Vertragsjahres und in weiterer Folge zum Ende des jeweiligen 
Monatsletzten möglich. Die ordentliche Kündigung des Lieferanten 
gegenüber Haushalten oder Kleinunternehmen kann nur unter 
Einhaltung einer Frist von minimal acht Wochen erfolgen. 

(4) Sämtliche für die Vornahme des Wechsels, der Neuanmeldung, der Abmeldung und 
des Widerspruchs erforderlichen Prozesse werden elektronisch im Wege der von der 
Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform durchgeführt. Dies gilt insbesondere für die 
Endverbraucheridentifikation, die Bindungs- und Kündigungsabfrage sowie die 
Datenaktualisierung und Verbrauchsdatenübermittlung. Netzbetreiber und Lieferanten haben 
ausschließlich die für die genannten Verfahren notwendigen Daten, nämlich bei der 
Endverbraucheridentifikation Name, Adresse, Zählpunktbezeichnung, Lastprofiltyp, 
Zählertyp, bestehender Lieferant, sowie bei der Bindungs- und Kündigungsfristenabfrage 
Kündigungsfristen, Kündigungstermine sowie Bindungsfristen über die durch die 
Verrechnungsstelle zu betreibende Plattform dezentral in nicht diskriminierender Weise 
sämtlichen bevollmächtigten Lieferanten in standardisierter, elektronisch strukturierter Form 
auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Netzbetreiber und Lieferanten sind ebenfalls 
verpflichtet, sich an diese Plattform anzubinden. Lieferanten dürfen keine in diesem Absatz 
genannten Prozesse ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers einleiten.

 (5) Das für die Plattform (Abs. 4) eingesetzte Datenkommunikationsverfahren 
(Kommunikationsprotokoll) ist nach dem Stand der Technik methodisch zu entwickeln und 
unabhängig zu überprüfen. Die Verrechnungsstelle hat insbesondere Vorkehrungen zu 
treffen, welche die Identifizierung und Authentifizierung der anfragenden neuen 
Netzbetreiber und Lieferanten sicherstellen.

 (6) Die Verrechnungsstelle sowie die Netzbetreiber und Lieferanten haben jede über die 
Plattform nach Abs. 4 durchgeführte Anfrage und Auskunftserteilung betreffend 
Endverbraucherdaten revisionssicher zu protokollieren. Diese Protokollierung hat auf Seiten 
der Verrechnungsstelle die Vornahme sämtlicher über die Wechselplattform vorzunehmender 
Verfahrensschritte, insbesondere die Dauer der Verfahrensschritte, die Inanspruchnahme der 
für die Verfahrensschritte vorgesehenen Fristen für eine etwaige Vollmachtsprüfung, die 
Zugriffe durch authentifizierte Personen sowie die Verfügbarkeit der Schnittstellen der IT-
Systeme der Lieferanten und Netzbetreiber mit der Plattform zu umfassen. Netzbetreiber und 
Lieferanten haben Datum und Uhrzeit der Anfrage und Auskunftserteilung, die anfragende 
und auskunftserteilende Stelle sowie den Zweck der Anfrage bzw. Auskunftserteilung zu 
erfassen. Lieferanten haben zusätzlich Angaben zur Identifizierung des betroffenen 
Endverbrauchers sowie eine eindeutige Kennung, welche eine Identifizierung der Person 
ermöglicht, die eine Anfrage nach Abs. 4 durchgeführt oder veranlasst hat, zu erfassen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sämtliche Protokolldaten sind drei Jahre ab Entstehung aufzubewahren und dürfen 
ausschließlich zu Zwecken der Kontrolle der Rechtmäßigkeit einer Anfrage, zur 
Auskunftserteilung und zu Zwecken des Verwaltungsstrafrechts sowie des § 24 und § 26 E-
Control-Gesetz verwendet werden. Die Verrechnungsstelle hat bei Verdacht missbräuchlicher 
Anfragen sowie davon unabhängig in regelmäßigen Abständen stichprobenartige 
Überprüfungen der getätigten Anfragen auf ihre Rechtmäßigkeit durchzuführen. Über die 
Ergebnisse dieser Prüfung hat sie alle zwei Jahre einen Bericht an die Regulierungsbehörde 
zu legen; diese hat den Bericht in anonymisierter Form zu veröffentlichen.

 (7) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, sämtliche für den Lieferantenwechsel sowie 
die für die Neuanmeldung und die Abmeldung von Endverbrauchern maßgeblichen 
Verfahren durch Verordnung näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters 
ermächtigt, die Art und den Umfang der in Abs. 4 genannten Daten und die zur Erfüllung der 
genannten Zielsetzungen darüber hinausgehend erforderlichen weiteren Datenarten durch 
Verordnung zu regeln. Ebenso ist die Regulierungsbehörde ermächtigt, 
Mindestsicherheitsstandards für die Form der Datenübermittlung (Abs. 4 und 5) von 
Netzbetreibern und Lieferanten über die durch die Verrechnungsstelle betriebene Plattform 
sowie Einzelheiten der erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, insbesondere der 
Protokollierung, durch Verordnung näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters 
ermächtigt, bestimmte Prozesse von der gemäß Abs. 4 erster und zweiter Satz vorgesehenen 
verpflichtenden, im Wege der von der Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform 
erfolgenden elektronischen Durchführung auszunehmen, wenn ihr die für eine einfachere und 
kosteneffizientere Abwicklung erforderlich scheint.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versorger letzter Instanz 

§ 77. (Grundsatzbestimmung) (1) Stromhändler und sonstige 
Lieferanten, zu deren Tätigkeitsbereich die Versorgung von 
Haushaltskunden zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif für die 
Versorgung in letzter Instanz von Haushaltskunden in geeigneter Weise 
(zB Internet) zu veröffentlichen. Sie sind verpflichtet, zu ihren 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zu diesem Tarif 
Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 
Kleinunternehmen, die sich ihnen gegenüber auf die Grundversorgung 
berufen, mit elektrischer Energie zu beliefern (Pflicht zur 
Grundversorgung). Die Ausführungsgesetze haben nähere 
Bestimmungen über die Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 
KSchG für die Versorgung letzter Instanz vorzusehen. 

(2)... 

Grundversorgung 
§ 77. (Grundsatzbestimmung) (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, zu deren 

Tätigkeitsbereich die Versorgung von Haushaltskunden zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden in geeigneter Weise (zB Internet) zu 
veröffentlichen. Sie sind verpflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und zum Tarif gemäß Abs. 2 Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 
Kleinunternehmen, die sich ihnen gegenüber auf die Grundversorgung berufen, mit 
elektrischer Energie zu beliefern (Pflicht zur Grundversorgung). Die Ausführungsgesetze 
haben nähere Bestimmungen über die Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG für 
die Grundversorgung vorzusehen. 

(2)… 
(4) Bei Berufung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 

Kleinunternehmen auf die Pflicht zur Grundversorgung sind Netzbetreiber, unbeschadet bis 
zu diesem Zeitpunkt vorhandener Zahlungsrückstände, zur Netzdienstleistung verpflichtet. 
Verbrauchern darf im Zusammenhang mit dieser Netzdienstleistung keine Sicherheitsleistung 
oder Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe einer Teilbetragszahlung für einen 
Monat übersteigt. Abs. 3 gilt sinngemäß. Im Falle eines nach Berufung auf die Pflicht zur 
Grundversorgung erfolgenden erneuten Zahlungsverzuges, sind Netzbetreiber bis zur 
Bezahlung dieser ausstehenden Beträge zur physischen Trennung der Netzverbindung 
berechtigt, es sei denn der Kunde verpflichtet sich zur Vorausverrechnung mittels 
Prepaymentzahlung für künftige Netznutzung und Lieferung. § 82 Abs. 3 gilt im Falle des 
erneuten Zahlungsverzugs sinngemäß. Die Verpflichtung der Prepaymentzahlung besteht 
nicht für Kleinunternehmen mit einem Lastprofilzähler. 

(5) Eine im Rahmen der Grundversorgung eingerichtete Prepaymentfunktion ist auf 
Kundenwunsch zu deaktivieren, wenn der Endverbraucher seine im Rahmen der 
Grundversorgung angefallenen Zahlungsrückstände beim Lieferanten und Netzbetreiber 
beglichen hat oder wenn ein sonstiges schuldbefreiendes Ereignis eingetreten ist.

 Ersatzversorgung mit Energie 
§ 77a. (1) Kündigt eine Verrechnungsstelle den Vertrag mit dem 

Bilanzgruppenverantwortlichen oder löst das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung auf, 
hat der Bilanzgruppenkoordinator das Ende des Vertragsverhältnis und den Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung der Regulierungsbehörde und den Netzbetreibern mitzuteilen, in deren 
Netz sich betroffene Zählpunkte befinden. Das gilt sinngemäß auch für eine Beendigung des 
Vertragsverhältnisses zwischen dem Lieferanten und dem Bilanzgruppenverantwortlichen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wobei in diesem Fall der Bilanzgruppenverantwortliche die Verständigungen durchzuführen 
hat. 

(2) Für jeden Netzbereich, in dem der betroffene Lieferant Kunden hat, hat die 
Regulierungsbehörde mit Losentscheid zu bestimmen, welchem Lieferanten die in der 
Bilanzgruppe verbleibenden Zählpunkte zuzuordnen sind. Der jeweilige Netzbetreiber ist zur 
Mitwirkung verpflichtet, insbesondere hat er der Regulierungsbehörde umgehend mitzuteilen, 
welche Lieferanten im Netzbereich tätig sind. Der Losentscheid ist zwischen allen 
verbleibenden Lieferanten vorzunehmen, die im jeweiligen Netzbereich Kunden versorgen. 
Sollte ein Lieferant mitteilen, dass er die betroffenen Kunden nicht versorgen möchte, ist der 
Losentscheid zu wiederholen. Eine Ablehnung der Versorgung nur hinsichtlich eines Teiles 
der Kunden ist unzulässig. 

(3) Die betroffenen Kunden sind vom neuen Lieferanten zu informieren. Die 
Netzbetreiber haben dem neuen Lieferanten die Daten, die bei einem Lieferantenwechsel zu 
übermitteln sind, elektronisch zu übermitteln. 

(4) Bis zum Beginn der Wirksamkeit der Ersatzversorgung sind allfällige 
Ausgleichsenergiemengen, die sich aus der fehlenden Energieaufbringung des Lieferanten 
ergeben, aus den beim Bilanzgruppenkoordinator erliegenden individuellen Sicherheiten zu 
befriedigen. Wenn diese nicht ausreichen, sind die entstehenden Aufwendungen in die 
Ausgleichsenergieverrechnung über ein Jahr verteilt einzupreisen. 

(5) Der neue Lieferant hat die zugeordneten Kunden zu angemessenen Preisen zu 
versorgen, wobei Haushaltskunden nicht zu höheren Preisen versorgt werden dürfen als die 
Kunden, die zu den Haushaltstarifen des jeweiligen Lieferanten versorgt werden. 

(6) Wird über einen Zählpunkt eingespeist, übernimmt der neue Lieferant die 
eingespeiste Energie zu Marktpreisen abzüglich der aliquoten Aufwendungen für 
Ausgleichsenergie für die eingespeiste Energie. 

(7) Die Versorgung der zugeordneten Kunden erfolgt zu den bei der Behörde 
angezeigten Allgemeinen Bedingungen, soweit diese Bedingungen auf die jeweilige 
Kundengruppe anwendbar sind. In den Allgemeinen Bedingungen enthaltene 
Bindungsfristen, Fristen und Termine für eine Kündigung des Vertrages gelten nicht. 

(8) Der zugeordnete Kunde kann den Vertrag jedenfalls unter Einhaltung einer 
zweiwöchigen Frist kündigen. Der neue Lieferant kann den Vertrag unter Einhaltung einer 
achtwöchigen Frist kündigen. 

(9) Alle betroffenen Marktteilnehmer haben sich wechselseitig nach bestem Vermögen 
zu unterstützen, um die lückenlose Versorgung der betroffenen Kunden sicherzustellen.
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Ausweisung der Herkunft (Labeling) 

§ 78. (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich 
Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, auf oder als Anhang zu 
ihrer Stromrechnung (Jahresabrechnung) sowie auf relevantem 
Informationsmaterial für Endverbraucher den Versorgermix 
auszuweisen, der die gesamte Stromaufbringung des Stromhändlers für 
Endverbraucher berücksichtigt. Diese Verpflichtung besteht auch 
hinsichtlich des an Endverbraucher gerichteten 
kennzeichnungspflichtigen Werbematerials (§ 7 Abs. 1 Z 32). Die 
Ausweisung hat auf Basis der gesamten vom Versorger an 
Endverbraucher verkauften elektrischen Energie (Versorgermix) zu 
erfolgen. 

(2) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich 
Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, auf oder als Anhang zu 
ihrer Stromrechnung (Jahresabrechnung) für Endverbraucher die 
Umweltauswirkungen, zumindest über CO2-Emissionen und 
radioaktiven Abfall aus der durch den Versorgermix erzeugten 
Elektrizität, auszuweisen. Diese Verpflichtung besteht auch hinsichtlich 
des an Endverbraucher gerichteten Werbematerials.

Ausweisung der Herkunft (Labeling) 
§ 78. (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher 

beliefern, sind verpflichtet einmal jährlich, auf oder als Anhang zu ihrer Stromrechnung 
sowie auf relevantem Informationsmaterial für Endverbraucher den Versorgermix 
auszuweisen, der die gesamte Stromaufbringung des Stromhändlers für Endverbraucher 
berücksichtigt. Diese Verpflichtung besteht auch hinsichtlich des an Endverbraucher 
gerichteten kennzeichnungspflichtigen Werbematerials (§ 7 Abs. 1 Z 32). Die Ausweisung 
hat auf Basis der gesamten vom Versorger an Endverbraucher verkauften elektrischen 
Energie (Versorgermix) zu erfolgen. 

(2) Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, 
sind verpflichtet einmal jährlich, auf oder als Anhang zu ihrer Stromrechnung für 
Endverbraucher die Umweltauswirkungen, zumindest über CO2-Emissionen und 
radioaktiven Abfall aus der durch den Versorgermix erzeugten Elektrizität, auszuweisen. 
Diese Verpflichtung besteht auch hinsichtlich des an Endverbraucher gerichteten 
Werbematerials. 

… …
Besondere Bestimmungen zum Labeling 

§ 79. (1) … 
(7) Die Nachweise gemäß Abs. 6 müssen Angaben zu den 

Primärenergieträgern, mit denen die elektrische Energie erzeugt worden 
ist, zu Ort und Zeitraum der Erzeugung sowie über Namen und 
Anschrift des Erzeugers enthalten. Sie sind von einer nach dem 
Akkreditierungsgesetz zugelassenen Überwachungs-, Prüf- oder 
Zertifizierungsstelle zu bestätigen. § 3 des Akkreditierungsgesetzes gilt 
sinngemäß. Als Nachweis für Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern werden ausschließlich Herkunftsnachweise gemäß § 8 
und § 9 des Ökostromgesetzes bzw. gemäß den Bestimmungen in 
Art. 15 der EU-Richtlinie 2009/28/EG anerkannt.

Besondere Bestimmungen zum Labeling 
§ 79. (1) … 
(7) Ab 1. Jänner 2015 sind den an Endverbraucher in einem Kalenderjahr gelieferten 

Mengen Nachweise für Strom, der in diesem Kalenderjahr erzeugt wurde, zuzuordnen. Als 
Nachweise für die Dokumentation gemäß Abs. 6 können ausschließlich Nachweise, die 
gemäß § 10 Ökostromgesetz 2012, § 71 oder gemäß § 72 ausgestellt bzw. gemäß § 11 
Ökostromgesetz 2012 oder gemäß § 73 anerkannt wurden, verwendet werden. 

… …
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 Verpflichtende Stromkennzeichnung 

§ 79a. (1) Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher beliefern, sind verpflichtet, die 
gesamte an ihre Kunden zum Zwecke des Endverbrauchs gelieferten Strommengen mit 
Nachweisen zu belegen, wobei Lieferungen von elektrischer Energie an Kunden, die keine 
Haushaltskunden sind, ab 1. Jänner 2015 vollständig mit Nachweisen zu belegen sind. 

(2) In Abweichung von Abs. 1, § 78 und § 79 gilt, dass für jene Strommengen, die an 
Pumpspeicherkraftwerke geliefert werden, Nachweise für 75% dieser Strommengen durch 
den Stromhändler bzw. sonstigen Lieferanten dem Betreiber dieser Kraftwerke in der 
automationsunterstützten Registerdatenbank zu übertragen sind.

… …
Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und 

Werbematerial 
§ 81. (1) …

Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial 
§ 81. (1) … 

(3) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind die einzelnen 
Komponenten des Systemnutzungsentgelts sowie Steuern, Abgaben 
und Zuschläge auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften 
gesondert auszuweisen. Darüber hinaus sind insbesondere folgende 
Informationen anzugeben: 
 1. … 
 5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung; es ist 

dabei anzugeben, ob eine Zählerablesung durch den 
Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den Kunden oder eine 
rechnerische Ermittlung von Zählerständen vorgenommen 
wurde; 

 … 
 8. telefonische Kontaktdaten für Störfälle; 

(3) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind Steuern, Abgaben und Zuschläge auf 
Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften gesondert auszuweisen. Die einzelnen 
Komponenten des Systemnutzungsentgelts sind einmal jährlich gesondert auszuweisen. 
Darüber hinaus sind insbesondere folgende Informationen anzugeben: 
 1. … 
 5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung; es ist dabei anzugeben, ob 

eine Zählerablesung durch den Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den 
Kunden, eine Fernablesung oder eine rechnerische Ermittlung von Zählerständen 
vorgenommen wurde; 

 … 
 8. telefonische Kontaktdaten für Störfälle; 
 9. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß § 26 Energie-

ControlG.
 … …

(4) Der Netzbetreiber hat dem Netzbenutzer die Informationen 
gemäß Abs. 3 sowie sämtliche gespeicherten, ihn betreffenden 
Verbrauchsdaten der letzten zwölf Monate auf Anfrage an ihn bzw. bei 
ausdrücklicher Anweisung an einen genannten Dritten unentgeltlich zu 
übermitteln. § 84 bleibt unberührt. 

(4) Netzbetreiber und Lieferanten haben Verbrauchs- und Abrechnungsdaten für eine 
Dauer von drei Jahren ab Verfügbarkeit für Zwecke der nachträglichen Kontrolle der 
Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und für Auskünfte gegenüber berechtigten Endverbrauchern 
aufzubewahren und unentgeltlich an ihn und nur bei ausdrücklicher Anweisung durch den 
Endverbraucher an einen genannten Dritten zu übermitteln. Dies gilt unbeschadet der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Befugnisse der Landesregierungen und der Regulierungsbehörde nach § 88, sofern diese 
Daten unmittelbar nach deren Auslesung mit Daten von anderen Endverbrauchern 
weitestmöglich aggregiert und anschließend anonymisiert werden und nur in dieser 
anonymisierten Form verwendet werden. 

(5) Teilbeträge sowohl für die Netznutzung als auch für die Energielieferung sind auf 
sachliche und angemessene Weise auf Basis des Letztjahresverbrauches zu berechnen. Liegt 
kein Jahresverbrauch vor, so sind die Teilbeträge auf Basis des zu erwartenden 
Stromverbrauchs, aufgrund der Schätzung des Verbrauchs vergleichbarer Kunden, zu 
berechnen. Die der Teilbetragsberechnung zugrundliegende Menge in kWh ist dem Kunden 
schriftlich oder auf dessen Wunsch elektronisch mitzuteilen. 

(6) Sind intelligente Messgeräte installiert, haben Endverbraucher zumindest das 
Wahlrecht zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung. 

(7) Die Regulierungsbehörde kann bei begründetem Verdacht auf intransparentes 
Marktverhalten in Bezug auf Mehrfachtarifzeiten in Verbindung mit intelligenten 
Messgeräten mit Verordnung Vorgaben zur Transparenz dieser Tarife für Lieferanten 
vorschreiben. 

(8) Lieferanten haben auf der Rechnung über die Möglichkeit eines 
Streitbeilegungsverfahrens gemäß § 26 Energie-ControlG zu informieren.

 Verbrauchs- und Stromkosteninformation bei Messung durch intelligente Messgeräte 
§ 81a. (1) Endverbrauchern, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts 

gemessen wird, ist vom Lieferanten monatlich innerhalb von einer Woche nach Übermittlung 
der durch ein intelligentes Messgerät erfassten Messwerte gemäß § 84 Abs. 1 eine aufgrund 
der gemessenen Tageswerte oder, soweit sie verrechnungsrelevant sind, der 
Viertelstundenwerte erstellte, detaillierte, klare und verständliche Verbrauchs- und 
Stromkosteninformation über die Gesamtkosten kostenlos auf elektronischem Wege zu 
übermitteln. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist diese Verbrauchs- und 
Stromkosteninformation nicht zu übermitteln. Dem Endverbraucher ist die Wahlmöglichkeit 
einzuräumen, die Verbrauchs- und Stromkosteninformation auf Verlangen wahlweise auch 
kostenlos in Papierform zu erhalten. 

(2) Im Fall einer gesonderten Rechnungslegung durch den Netzbetreiber gilt Abs. 1 für 
diesen sinngemäß. 

(3) Endverbraucher sind über ihre Rechte auf Zugang zu ihren Verbrauchsdaten nach 
Abs. 1 transparent, verständlich und kostenlos zu informieren.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Mindestanforderungen an den 

Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchs- und 
Stromkosteninformation gemäß Abs. 1 und Abs. 2 festlegen. Sie hat dabei die 
Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur Bewirkung von 
Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen.

 Verbrauchs- und Stromkosteninformation ohne Messung durch intelligente Messgeräte 
§ 81b. Endverbrauchern ohne Lastprofilzähler, deren Verbrauch nicht mithilfe eines 

intelligenten Messgeräts gemessen wird, ist eine detaillierte, klare und verständliche 
Verbrauchs- und Stromkosteninformation mit der Rechnung zu übermitteln. Darüber hinaus 
hat der Netzbetreiber diesen Endverbrauchern die Möglichkeit einzuräumen, einmal 
vierteljährlich Zählerstände bekannt zu geben. Der Netzbetreiber ist im Fall der 
Zählerstandsbekanntgabe verpflichtet, dem Lieferanten unverzüglich, spätestens jedoch 
binnen zehn Tagen nach Übermittlung durch den Endverbraucher, die Verbrauchsdaten zu 
senden. Dem Endverbraucher ist innerhalb von zwei Wochen eine detaillierte, klare und 
verständliche Verbrauchs- und Stromkosteninformation kostenlos auf elektronischem Wege 
zu übermitteln. § 81a gilt sinngemäß. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist 
diese Verbrauchs- und Stromkosteninformation nicht zu übermitteln.

Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden 
§ 82. (1) Netzbetreiber haben Endverbrauchern folgende 

Informationen einfach und unmittelbar zugänglich im Internet sowie im 
Rahmen eines der Rechnung beizulegenden Informationsblattes 
kostenlos zur Verfügung zu stellen: 
 1. … 
 7. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren, 
 8. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die 

Rechte der Energieverbraucher. 

Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden 
§ 82. (1) Netzbetreiber haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und 

unmittelbar zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung 
beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur Verfügung zu stellen: 
 1. … 
 7. über das Recht auf Versorgung gemäß § 77, 
 8. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der 

Energieverbraucher; 
 9. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 81b, 

10. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 84.
(2) Lieferanten haben Endverbrauchern folgende Informationen 

einfach und unmittelbar zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines 
der Rechnung beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur 
Verfügung zu stellen: 
 1. … 
 4. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren, 

(2) Lieferanten haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und unmittelbar 
zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung 
beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur Verfügung zu stellen: 
 1. … 
 4. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 81b, 

5. …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. …

(3) Der Netzbetreiber ist in Fällen der Vertragsverletzung zur 
physischen Trennung der Netzverbindung nur berechtigt, wenn dem 
eine zweimalige Mahnung inklusive jeweils mindestens zweiwöchiger 
Nachfristsetzung vorangegangen ist. Die zweite Mahnung hat auch eine 
Information über die Folge einer Abschaltung des Netzzuganges nach 
Verstreichen der zweiwöchigen Nachfrist sowie über die damit 
einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfälligen Abschaltung 
zu enthalten. Die letzte Mahnung hat mit eingeschriebenem Brief zu 
erfolgen. 

(3) Der Netzbetreiber ist in Fällen der Vertragsverletzung, insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder Nichtleistung einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, 
verpflichtet zumindest zweimal inklusive einer jeweils mindestens zweiwöchigen 
Nachfristsetzung zu mahnen. Die zweite Mahnung hat auch eine Information über die Folge 
einer Abschaltung des Netzzuganges nach Verstreichen der zweiwöchigen Nachfrist sowie 
über die damit einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfälligen Abschaltung zu 
enthalten. Die letzte Mahnung hat mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Netzbetreiber 
haben bei jeder Mahnung im Sinne des ersten Satzes auf die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme der Anlauf- und Beratungsstelle nach § 10 Abs. 5 EnEffG hinzuweisen. 
Wurde der Vertrag zur Belieferung mit elektrischer Energie (Energieliefervertrag) verletzt, so 
hat der Lieferant dieses Mahnverfahren einzuhalten.

(4) Netzbetreiber und bisheriger Lieferant haben dem Kunden 
spätestens sechs Wochen nach Vollziehung des Lieferantenwechsels 
oder nach Vertragsbeendigung die Rechnung zu legen. Der 
Netzbetreiber hat die Rechnung für die Netznutzung innerhalb von drei 
Wochen an den bisherigen Lieferanten zu übermitteln, sofern der 
bisherige Lieferant auch die Rechnung für die Netznutzung legt.

(4) Im Falle der Beendigung eines Energieliefervertrages aufgrund ordentlicher 
Kündigung, Zeitablauf oder Widerspruch gemäß § 80 Abs. 2 ist weder durch Netzbetreiber 
noch durch Lieferanten ein Mahnverfahren gemäß Abs. 3 durchzuführen. Dies gilt auch bei 
missbräuchlichem Verhalten des Endverbrauchers, wie etwa Manipulation von 
Messeinrichtungen. 

(5) Ein Prepaymentzähler ist zu deinstallieren, wenn der 
Endverbraucher über einen Zeitraum von sechs Monaten seine 
Rechnungen beglichen hat. 

(5) Wird eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung durch den Netzbetreiber oder 
Lieferanten gefordert, hat jeder Endverbraucher ohne Lastprofilzähler, unbeschadet der ihm 
gemäß § 77 eingeräumten Rechte, stattdessen das Recht auf Nutzung eines Zählgerätes mit 
Prepaymentfunktion. 

 (6) Netzbetreiber und bisheriger Lieferant haben dem Kunden spätestens sechs Wochen 
nach Vollziehung des Lieferantenwechsels oder nach Vertragsbeendigung die Rechnung zu 
legen. Der Netzbetreiber hat die Rechnung für die Netznutzung innerhalb von drei Wochen 
an den bisherigen Lieferanten zu übermitteln, sofern der bisherige Lieferant auch die 
Rechnung für die Netznutzung legt.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Intelligente Messgeräte 

§ 83. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
kann nach Durchführung einer Kosten/Nutzanalyse die Einführung 
intelligenter Messseinrichtungen festlegen. Dies hat nach Anhörung der 
Regulierungsbehörde und der Vertreter des Konsumentenschutzes 
durch Verordnung zu erfolgen. Die Netzbetreiber sind im Fall der 
Erlassung dieser Verordnung zu verpflichten, jene Endverbraucher, 
deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen wird, mit 
intelligenten Messgeräten auszustatten. 

Intelligente Messgeräte 
§ 83. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann nach 

Durchführung einer Kosten/Nutzanalyse die Einführung intelligenter Messseinrichtungen 
festlegen. Dies hat nach Anhörung der Regulierungsbehörde und der Vertreter des 
Konsumentenschutzes durch Verordnung zu erfolgen. Die Netzbetreiber sind bei Erlassung 
dieser Verordnung zu verpflichten, jene Endverbraucher, deren Verbrauch nicht über einen 
Lastprofilzähler gemessen wird, mit intelligenten Messgeräten auszustatten, über die 
Einführung, insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, Datenschutz und 
Datensicherheit und Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, Bericht zu erstatten 
und die Endverbraucher zeitnah über den Einbau eines intelligenten Messgeräts sowie die 
damit verbundenen Rahmenbedingungen zu informieren. Die Regulierungsbehörde hat die 
Aufgabe, die Endverbraucher über allgemeine Aspekte der Einführung von intelligenten 
Messgeräten zu informieren und über die Einführung von intelligenten Messgeräten, 
insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, Datenschutz und 
Datensicherheit, soweit bekannt, den Stand der Entwicklungen auf europäischer Ebene und 
über die Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, jährlich einen Bericht zu erstatten. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat jene Anforderungen durch 
Verordnung zu bestimmen, denen diese intelligenten Messgeräte zu 
entsprechen haben und gemäß § 59 bei der Ermittlung der Kostenbasis 
für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen. Der Betrieb von 
intelligenten Messgeräten hat unter Wahrung des Daten- und 
Konsumentenschutzes zu erfolgen; die Regulierungsbehörde hat die 
Vertreter des Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzkommission 
weitestmöglich einzubinden. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, 
denen diese intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben und gemäß § 59 bei der 
Ermittlung der Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen. Die Verordnung 
hat zumindest jene Mindestfunktionalitäten vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte 
enthalten müssen, um die in Abs. 3 bis Abs. 5 sowie in § 84 und § 84a festgelegten Aufgaben 
zu erfüllen. Die intelligenten Messgeräte sind jedenfalls dahingehend auszustatten, dass eine 
Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten möglich ist, 
die Speicherung der Werte für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät erfolgt, eine 
Fernauslesung der im Gerät gespeicherten Messdaten über eine bidirektionale 
Kommunikationsschnittstelle sowie eine Unterbrechung und Freigabe der Anlage aus der 
Ferne möglich ist und eine Abrufbarkeit der Daten durch den Endverbraucher über eine 
unidirektionale Kommunikationsschnittstelle erfolgen kann. Die Regulierungsbehörde hat die 
Vertreter des Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzbehörde und den Datenschutzrat 
weitestmöglich einzubinden. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten sowie ihre 
Kommunikation, auch zu externen Geräten ist nach anerkanntem Stand der Technik 
abzusichern, um Unberechtigten den Zugriff über den aktuellen Zählerstand hinaus nicht zu 
ermöglichen. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten hat den maß- und eichgesetzlichen 
und datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der Technik zu 
entsprechen.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Die Sichtanzeige am intelligenten Messgerät ist standardmäßig so zu konfigurieren, 

dass nur der aktuelle Zählerstand abgelesen werden kann. Zu Zwecken der Überprüfung von 
darüber hinausgehenden, im Messgerät gespeicherten verrechnungsrelevanten Werten ist auf 
Kundenwunsch die Anzeige des intelligenten Messgerätes dahingehend freizugeben, dass 
eine Überprüfung dieser Werte anhand der Anzeige des intelligenten Messgeräts selbst 
ermöglicht wird. Diese Freigabe hat kostenlos und ohne unverhältnismäßigen Zusatzaufwand 
für den Endverbraucher zu erfolgen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist die 
Sichtanzeige zeitnah und kostenlos wieder in ihren ursprünglichen Konfigurationsstand 
zurückzusetzen. 

(4) Es sind insbesondere im Falle von Wechsel oder Auflösung des 
Vertragsverhältnisses mit dem Netzbetreiber die Anzeige der historischen Messwerte der 
vorhergehenden Vertragsverhältnisse, sofern vorhanden, dahingehend abzusichern, dass eine 
Ablesung anhand der Anzeige oder Auslesung anhand einer unidirektionalen Schnittstelle des 
intelligenten Messgerätes durch Nichtberechtigte verhindert wird. Diese Sperrung ist 
unverzüglich und kostenlos aufzuheben, sobald keine Messwerte des vorhergehenden 
Vertragsverhältnisses mehr im intelligenten Messgerät selbst zur Verfügung stehen. Davon 
unabhängig sind jedoch die aus gesetzlichen Vorschriften und aus dem gegenwärtigen 
Vertragsverhältnis entstehenden Verpflichtungen des Netzbetreibers zur Bereitstellung der 
Werte gemäß § 84 Abs. 1 und Abs. 2 und der Übermittlung an den Lieferanten gemäß § 84a 
Abs. 2. 

(5) Die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Absicherung der im intelligenten 
Messgerät gespeicherten Messwerte gegen einen Zugriff Nichtberechtigter im Sinne des 
Abs. 2 gilt sinngemäß auch für alle weiteren vorhandenen Schnittstellen des Gerätes. 

(6) Sofern es zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit im 
Zusammenhang mit dem Betrieb von intelligenten Messsystemen unabdingbar ist, kann der 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler mit Verordnung unter Bedachtnahme auf die relevanten internationalen 
Vorschriften sowie die technische und wirtschaftlich vertretbare Umsetzbarkeit nähere 
Bestimmungen zum Stand der Technik festlegen, denen ein Netzbetreiber zu entsprechen hat. 
Dabei sind insbesondere die jährlichen Berichte der Regulierungsbehörde nach Abs. 1 zu 
berücksichtigen.

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Messdaten von intelligenten Messgeräten 

§ 84. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, spätestens sechs Monate 
ab dem Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim 
jeweiligen Endverbraucher täglich dessen verbrauchsspezifische 
Zählerstände zu erfassen und für Zwecke der Verrechnung, 
Kundeninformation und Energieeffizienz zu speichern. Netzbetreiber 
sind weiters verpflichtet, jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch über 
ein intelligentes Messgerät gemessen wird, sämtliche Verbrauchsdaten 
spätestens einen Tag nach deren erstmaliger Verarbeitung im Internet 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Messdaten von intelligenten Messgeräten 
§ 84. (1) Netzbetreiber haben dafür zu sorgen, dass spätestens sechs Monate ab dem 

Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim jeweiligen Endverbraucher 
einmal täglich ein Verbrauchswert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten 
Messgerät erfasst und zur Verfügbarkeit für den Kunden für 60 Kalendertage im intelligenten 
Messgerät zu Zwecken der Verrechnung, Kundeninformation (§ 81a), Energieeffizienz, der 
Energiestatistik und der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes 
gespeichert werden. Jedes installierte intelligente Messgerät ist dabei einer 
Netzbenutzerkategorie gemäß § 16 Abs. 2 zuzuordnen. 

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, sofern der Kunde nicht 
widerspricht, monatlich Messwerte jener Endverbraucher, deren 
Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen wird, an 
die jeweiligen Lieferanten zu übermitteln. Die Lieferanten sind 
verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung der 
Messwerte den Endverbrauchern eine aufgrund der gemessenen Werte 
erstellte Verbrauchs- und Stromkosteninformation kostenlos zu senden. 
Dem Endverbraucher ist die Wahlmöglichkeit einzuräumen, die 
Verbrauchsinformation auf Verlangen kostenlos in Papierform zu 
erhalten. 

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch über ein 
intelligentes Messgerät gemessen wird, jedenfalls die täglichen Verbrauchswerte sowie, auf 
ausdrücklichen Wunsch je nach vertraglicher Vereinbarung oder Zustimmung, 
Viertelstundenwerte spätestens zwölf Stunden nach deren Auslesung aus dem Messgerät 
jedenfalls über ein kundenfreundliches Web-Portal kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die 
Auslesung dieser Verbrauchswerte aus dem Messgerät hat dabei zumindest einmal täglich zu 
erfolgen. Dazu haben die Netzbetreiber Vorkehrungen für eine sichere Identifizierung und 
Authentifizierung der Endverbraucher auf dem Web-Portal sowie für eine verschlüsselte 
Übermittlung der Daten nach dem Stand der Technik zu treffen. Endverbrauchern, die über 
keinen Internetzugang verfügen oder die nur auf unzumutbare Weise Zugang zum Internet 
haben, ist über die Anlauf- und Beratungsstelle nach § 10 Abs. 5 EnEffG ein vergleichbarer 
Informationsstand zu ermöglichen.

(3) Endverbrauchern, deren Verbrauch nicht mithilfe eines 
intelligenten Messgeräts gemessen wird, ist eine detaillierte 
Verbrauchsinformation mit der Rechnung zu übermitteln. Darüber 
hinaus hat der Netzbetreiber allen Endverbrauchern die Möglichkeit 
einzuräumen, einmal vierteljährlich Zählerstände bekannt zu geben. 
Der Netzbetreiber ist im Fall der Zählerstandsbekanntgabe verpflichtet, 
dem Endverbraucher innerhalb von zwei Wochen eine zeitnahe 
Verbrauchsinformation zu übermitteln. 

(3) Die Endverbraucher sind im Falle der Inanspruchnahme der 
Informationsmöglichkeiten über den Weg des Web-Portal gemäß Abs. 2 durch einen 
ausdrücklichen Hinweis transparent zu informieren, dass die Inanspruchnahme dieser 
Möglichkeit die Fernauslesung ihrer Verbrauchsdaten aus dem intelligenten Messgerät zur 
Voraussetzung hat und die Datenbereitstellung im Web-Portal jeweils nach Ablauf von 36 
Monaten ab Verfügbarkeit sowie im Falle der Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem 
Netzbetreiber endet. Dieser ausdrückliche Hinweis hat zumindest in den Allgemeinen 
Bedingungen von Netzbetreibern sowie gleichlautend unmittelbar bei der Registrierung im 
Web-Portal zu erfolgen. 

(4) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die gemäß 
Abs. 2 vom Netzbetreiber an den Lieferanten zu übermittelnden Daten 
sowie den Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der 
Verbrauchsinformation gemäß Abs. 1 bis 3 festlegen. Sie hat dabei die 

(4) Endverbrauchern ist die Möglichkeit einzuräumen, ihr Nutzerkonto im Web-Portal 
gemäß Abs. 2 kostenfrei jederzeit wieder vollständig entweder selbständig oder durch den 
Netzbetreiber ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand für den Endverbraucher zu löschen. 
Diesfalls hat für Zwecke der Bereitstellung im Web-Portal die weitere Auslesung und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur Bewirkung von 
Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen.

Verarbeitung von Verbrauchsdaten aus dem intelligenten Messgerät des betroffenen 
Endverbrauchers zu unterbleiben.

 (5) Endverbrauchern ist vom Netzbetreiber darüber hinaus auf ausdrücklichen Wunsch 
die Möglichkeit einzuräumen, über eine unidirektionale Kommunikationsschnittstelle des 
intelligenten Messgeräts alle in diesem Gerät erfassten Messwerte auszulesen. Es sind dabei 
sämtliche im Messgerät erfassten Daten über diese Schnittstelle in einem derart zeitnahen 
Zyklus auszugeben, dass die in der Anlage des Endverbrauchers verfügbaren Anwendungen, 
welche diesbezügliche Daten benötigen, sinnvoll und effizient betrieben werden können. Der 
Zugriff sowie die Spezifikationen dieser Kommunikationsschnittstelle sind auf Wunsch allen 
Berechtigten, diskriminierungsfrei und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

(6) Endverbraucher sind über ihre Rechte gemäß Abs. 1 bis Abs. 5 auf Zugang zu ihren 
Verbrauchsdaten durch den Netzbetreiber transparent und verständlich zu informieren. 

(7) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Anforderungen an den 
Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation im Web-
Portal gemäß Abs. 2 feststellen. Erforderlichenfalls kann die Regulierungsbehörde den 
Detaillierungsgrad der Daten, die von der Schnittstelle gemäß Abs. 5 bereitgestellt werden, 
festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur 
Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen. Weiters kann die 
Regulierungsbehörde Anforderungen an die standardisierte Übermittlung der Daten sowie 
deren Format vom Netzbetreiber an den Endverbraucher oder an vom Endverbraucher 
bevollmächtigte Dritte festlegen, wobei ein Direktzugriff Dritter auf das Web-Portal 
jedenfalls unzulässig ist. 

 § 84a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten der 
Endverbraucher durch den Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des 
Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher Pflichten zulässig. Davon abgesehen dürfen 
Netzbetreiber diese Daten in begründeten lokalen Einzelfällen auch ohne Zustimmung des 
Endverbrauchers aus dem intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies für den Zwecke der 
Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Der 
Endverbraucher ist zeitnah über die Auslesung der Viertelstundenwerte zu informieren. Die 
bezüglichen Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks 
nicht mehr benötigt werden. Netzbetreiber haben der Regulierungsbehörde jährlich einen 
Bericht über die Anlassfälle für derartige Datenauslesungen zu legen. Weiters dürfen 
Viertelstundenwerte auf Anordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend 
zum Zweck der Elektrizitätsstatistik gemäß § 92, insbesondere zu dem Zweck, 
Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen (Tagesganglinien) der Erzeugung aus 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erneuerbaren Energieträgern sowie Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen der 
Stromabnahme aus dem öffentlichen Netz auszuwerten, und auf Anordnung der 
Regulierungsbehörde zum Zweck der Energielenkung gemäß Energielenkungsgesetz 2012 
sowie zum Zweck der Überwachung nach § 88 aus dem intelligenten Messgerät ausgelesen 
werden, sofern sie unmittelbar nach deren Auslesung mit Daten von anderen 
Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert werden und anschließend anonymisiert und nur 
in dieser anonymisierten Form verwendet werden. Daten dürfen aus einem intelligenten 
Messgerät für Zwecke der Statistik nur dann ausgelesen werden, wenn bei Netzbetreibern die 
hierfür erforderlichen statistischen Daten nicht vorhanden sind. 

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, am Beginn des darauffolgenden Kalendermonats 
unverzüglich, spätestens jedoch zum Fünften dieses Monats, alle täglich erhobenen 
Verbrauchswerte jener Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten 
Messgeräts gemessen wird, an die jeweiligen Lieferanten zu den in § 81a genannten Zwecken 
sowie zu Zwecken der Verrechnung zu übermitteln; Viertelstundenwerte dürfen nur nach 
ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher Pflichten 
an den Lieferanten übermittelt werden. Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die 
Anforderungen an die standardisierte Übermittlung dieser Daten sowie deren Format vom 
Netzbetreiber an den Lieferanten oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte 
festlegen. 

(3) Erfordert ein Vertrag die Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten 
oder erteilt der Endverbraucher seine Zustimmung zur Auslesung samt Verwendung von 
Viertelstundenwerten unter Angabe deren Zwecks, so ist der Endverbraucher durch einen 
ausdrücklichen Hinweis transparent zu informieren, dass mit Vertragsabschluss bzw. mit 
Erteilung der Zustimmung die Datenverwendung zulässig ist. Dieser ausdrückliche Hinweis 
hat unter Angabe des Zwecks der Datenverwendung in den Allgemeinen Bedingungen von 
Netzbetreibern sowie in den Allgemeinen Bedingungen und im Vertragsformblatt der 
Lieferanten zu erfolgen. 

(4) Erfolgt die Installation eines intelligenten Messgerätes gemäß § 83 Abs. 1 bei einem 
Endverbraucher mit aufrechtem Vertragsverhältnis, dessen Weiterführung aufgrund einer 
bestehenden tageszeitabhängigen Verrechnung zwingend die Auslesung von 
Verbrauchswerten, die über einen täglichen Verbrauchswert hinausgehen, erfordern würde, 
so ist der Endverbraucher über diesen Umstand nachweislich, transparent und verständlich zu 
informieren. Weiters ist der Endverbraucher über die Möglichkeit des Umstiegs auf eine 
Verrechnung, die nur die Auslesung von täglichen Verbrauchswerten erfordert, nachweislich, 
transparent und verständlich zu informieren. Für die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den ursprünglichen Bedingungen bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des 
Endverbrauchers. 

(5) Eine Verwendung von mittels intelligenten Messgeräten gemessenen 
Verbrauchsdaten für andere als die in Abs. 1 bis Abs. 4 sowie § 76, § 81, § 81a, und § 84 
genannten Zwecke, für verwaltungsrechtliche, verwaltungsgerichtliche oder zivilgerichtliche 
Verfahren, die sich nicht unmittelbar auf Zwecke dieses Gesetzes beziehen, ist unzulässig. 

… …
Landeselektrizitätsbeirat 

§ 91. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Beratung der 
Landesregierung in grundsätzlichen elektrizitätswirtschaftlichen 
Angelegenheiten haben die Ausführungsgesetze einen 
Elektrizitätsbeirat vorzusehen. 

Landeselektrizitätsbeirat 
§ 91. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Beratung der Landesregierung in 

grundsätzlichen elektrizitätswirtschaftlichen Angelegenheiten können die 
Ausführungsgesetze einen Elektrizitätsbeirat vorsehen. 

Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 
§ 92. (1) …

Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 
§ 92. (1) …

 (6) Die von der Regulierungsbehörde erhobenen statistischen Daten sind zu 
veröffentlichen.

… …
Berichtspflicht der Landesregierungen entfällt

§ 97. (Verfassungsbestimmung) Die Landesregierungen haben 
bis spätestens 30. Juni jeden Jahres dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend einen Bericht über die Erfahrungen mit dem 
Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarktes und der Vollziehung der 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ausführungsgesetze 
vorzulegen.

entfällt 

… …
Allgemeine Strafbestimmungen 

§ 99. (1) …
Allgemeine Strafbestimmungen 

§ 99. (1) …
 1. … 1. …
 4. bewirkt, dass die in § 76 Abs. 1 festgesetzte Wechselfrist nicht 

eingehalten wird. 
 4. bewirkt, dass die in § 76 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird; 
 5. entgegen § 76 Abs. 4 letzter Satz einen Prozess ohne Willenserklärung eines 

Endverbrauchers einleitet;
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
6. seinen Verpflichtungen gemäß § 76 Abs. 5 bis Abs. 7 nicht entspricht.

(2) … (2) …
 1. … 1. …
 5. seinen Verpflichtungen zur Datenübermittlung gemäß § 19 

Abs. 4 oder § 76 Abs. 3 nicht nachkommt;
 5. seinen Verpflichtungen zur Datenübermittlung gemäß § 19 Abs. 4 oder § 76 Abs. 4 

nicht nachkommt; 
 … …
 11. seinen Verpflichtungen gemäß § 81 nicht nachkommt 
 12. seinen Verpflichtungen gemäß § 82 nicht nachkommt 
 13. seinen Verpflichtungen gemäß § 83 Abs. 1 nicht nachkommt; 
 14. intelligente Messgeräte verwendet, die den in der Verordnung 

gemäß § 83 Abs. 3 festgelegten Standards nicht entsprechen; 
 15. seinen Verpflichtungen gemäß § 84 Abs. 1, 2 oder 3 nicht 

entspricht;

 11. seinen Verpflichtungen gemäß § 81 bis§ 81b nicht nachkommt; 
 12. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 81a, § 81b, § 83, § 84 oder § 84a 

festgelegten Verpflichtungen nicht entspricht; 
 13. seinen Verpflichtungen gemäß § 82 oder § 83 nicht nachkommt; 
 14. seinen Verpflichtungen gemäß § 84 nicht entspricht; 
 15. seinen Verpflichtungen gemäß § 84a nicht entspricht; 

 … …
(3) … 

 1. entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76 Abs. 3 oder § 84 Abs. 1 Daten 
widerrechtlich offenbart; 

(3) … 
 1. entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76, § 84 oder § 84a Daten widerrechtlich offenbart; 

 … …
Verjährung 

§ 103. Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 99 bis § 102 beträgt ein Jahr. 

Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren 
§ 103. (1) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für Verwaltungsübertretungen 

gemäß § 99 bis § 102 beträgt ein Jahr. 
(2) Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist als verfallen zu erklären. 

… …
Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 
§ 108. Wer entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76 Abs. 3 oder § 84 

Abs. 1 Daten widerrechtlich offenbart oder verwertet und deren 
Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse 
des Betroffenen zu verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen. 

Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 
§ 108. (1) Wer entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76 Abs. 4 oder § 84 Daten widerrechtlich 

offenbart oder verwertet und deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein 
berechtigtes Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen. 

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes 

§ 109. (1) … 
(3) § 112 Abs. 1 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 

Kraft. § 35 tritt mit 3. März 2013 in Kraft. § 59 Abs. 6 Z 6 tritt mit 
1. Jänner 2014 in Kraft. 

Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften des Bundes 
§ 109. (1) … 
(3) § 59 Abs. 6 Z 6 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. xxx/201x 
§ 109a. (Verfassungsbestimmung) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten, 

soweit nichts anderes bestimmt wird, mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
… …

Übergangsbestimmungen 
§ 111. (1) Die auf Grund des Elektrizitätswirtschafts- und 

-organisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 143/1998, vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben bis zur Neuregelung 
der entsprechenden Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes in Geltung. 

Übergangsbestimmungen 
§ 111. (1) Die auf Grund des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes, 

BGBl. I Nr. 143/1998, vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 
bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes in Geltung. Die aufgrund von Rechtsvorschriften dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben im Fall der Novelle dieses Bundesgesetzes 
weiterhin in Geltung. 

… …
Vollziehung 

§ 114. (1) … 
(2) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung von § 1, § 21 

Abs. 2, § 23 Abs. 9, § 41, § 47, § 86 Abs. 5, § 87 Abs. 4, § 97, § 109 
Abs. 1, § 113 Abs. 2 und § 114 Abs. 2 ist die Bundesregierung betraut.

Vollziehung 
§ 114. (1) … 
(2) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung von § 1, § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 9, 

§ 41, § 47, § 86 Abs. 5, § 87 Abs. 4, § 109 Abs. 1, § 109a, § 113 Abs. 2 und § 114 Abs. 2 ist 
die Bundesregierung betraut.

… …

Anlage III

(zu § 72 und § 73)
Berechnung des KWK-Stroms 

… 

Anlage III 

(zu § 71) 
Berechnung des KWK-Stroms 

…
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011) 

Inhaltsverzeichnis 

2. Hauptstück 
Bilanzgruppen 

Inhaltsverzeichnis 

2. Hauptstück 
Bilanzgruppen 

… …
§ 96. Physikalische Abwicklungsstelle für Gasbörsegeschäfte § 96. Betreiber des Virtuellen Handelspunktes
… …

6. Hauptstück 
Pflicht gegenüber Kunden 

… 

6. Hauptstück 
Pflicht gegenüber Kunden 

…
§ 123. Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe und 

Neuanmeldungsprozess 
§ 123. Verfahren für Wechsel, Anmeldung, Abmeldung und Widerspruch 

§ 124. Versorger letzter Instanz § 124. Grundversorgung
 § 124a. Ersatzversorgung mit Energie
… … 
 § 126a. Verbrauchs- und Gaskosteninformation bei Messung durch intelligente 

Messgeräte
 § 126b. Verbrauchs- und Gaskosteninformation ohne Messung durch intelligente 

Messgeräte
… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

17. Teil 
Strafbestimmungen und Geldbußen 

1. Hauptstück 
Verwaltungsübertretungen 

§ 159. …

17. Teil 
Strafbestimmungen und Geldbußen 

1. Hauptstück 
Verwaltungsübertretungen 

§ 159. …
§ 163. Verjährung 

2. Hauptstück

§ 163. Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren 

2. Hauptstück
… …

Verfassungsbestimmung 
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die in diesem Bundesgesetz 

geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesen 
Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen versehen werden.

Verfassungsbestimmung 
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die in diesem Bundesgesetz geregelten 

Angelegenheiten können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden 

… …
Bezugnahme auf Unionsrecht 

§ 2. … 
 1. die Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für 

den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/55/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009, S. 94, 
(Erdgasbinnenmarktrichtlinie) und; 

 …

Bezugnahme auf Unionsrecht 
§ 2. … 

 1. die Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. Nr. L 211 
vom 14.08.2009, S. 94, (Erdgasbinnenmarktrichtlinie) und 

 … 

Begriffsbestimmungen 
§ 7. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck

Begriffsbestimmungen 
§ 7. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck

 1. … 1. …
 26. „intelligentes Messgerät“ eine technische Einrichtung, welche 

die Zählerstände im Stundenraster erfasst und die über eine 
fernauslesbare Datenübertragung verfügt. Diese Geräte sind für 
einen flächendeckenden Einbau konzipiert und unterscheiden 
sich daher in Art, Anbringung und Übertragung vom 

 26. „intelligentes Messgerät“ eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen 
Zählerstand und Nutzungszeitraum zeitnah misst und die über eine fernauslesbare 
Datenübertragung verfügt. Diese Geräte sind für einen flächendeckenden Einbau 
konzipiert und unterscheiden sich daher in Art, Anbringung und Übertragung vom 
Lastprofilzähler; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Lastprofilzähler; 

… …
Netzzugang im Verteilernetz 

§ 27. (1) …
Netzzugang im Verteilernetz 

§ 27. (1) …
 (3) Jeder Zählpunkt ist durch den Netzbetreiber einer Netzbenutzerkategorie 

zuzuordnen. Die Regulierungsbehörde hat mit Verordnung Netzbenutzerkategorien, jeweils 
getrennt nach Einspeisern und Entnehmern, und den Zeitrahmen für diese Zuordnung 
festzulegen.

Bedingungen des Netzzugangs zu Verteilerleitungsanlagen 
§ 28. (1) …

Bedingungen des Netzzugangs zu Verteilerleitungsanlagen 
§ 28. (1) …

(3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen haben 
insbesondere zu enthalten: 
 1. …

(3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
 1. … 

 9. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der 
der Verteilernetzbetreiber das Begehren auf Netzzugang zu 
beantworten hat; im Wechselprozess wird diese Frist in der 
Verordnung gemäß § 123 Abs. 1 festgelegt;

 9. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der der 
Verteilernetzbetreiber das Begehren auf Netzzugang zu beantworten hat; im 
Wechselprozess wird diese Frist in der Verordnung gemäß § 123 Abs. 5 festgelegt; 

… …
Netzzugang im Fernleitungsnetz 

§ 31. (1) …
Netzzugang im Fernleitungsnetz 

§ 31. (1) …
 (5) Jeder Zählpunkt ist durch den Netzbetreiber einer Netzbenutzerkategorie 

zuzuordnen. Die Regulierungsbehörde hat mit Verordnung Netzbenutzerkategorien, jeweils 
getrennt nach Einspeisern und Entnehmern, und den Zeitrahmen für diese Zuordnung 
festzulegen.

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Regulierungskonto 

§ 71. (1) Bei der Festsetzung der Kosten sind Differenzbeträge 
zwischen den tatsächlich erzielten und den der Verordnung zu Grunde 
liegenden Erlösen bei der Feststellung der Kostenbasis für die nächsten 
Entgeltperioden zu berücksichtigen. Differenzbeträge sind im Rahmen 
des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung geltender 
Rechnungslegungsvorschriften zu aktivieren bzw. passivieren.

Regulierungskonto 
§ 71. (1) Differenzbeträge zwischen den tatsächlich erzielten und den der Gas-

Systemnutzungsentgelte-Verordnung zu Grunde liegenden Erlösen sind bei der Feststellung 
der Kostenbasis für die nächsten zu erlassenden Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnungen 
auszugleichen. 

(2) Maßgebliche außergewöhnliche Erlöse oder Aufwendungen 
können über das Regulierungskonto über einen angemessenen Zeitraum 
verteilt werden.

(2) Maßgebliche außergewöhnliche Erlöse oder Aufwendungen können über das 
Regulierungskonto über einen angemessenen Zeitraum verteilt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Wurde ein Kostenbescheid aufgehoben, ist eine abweichende 

Kostenfeststellung im Ersatzbescheid bei der Feststellung bzw. 
Genehmigung der Kostenbasis über einen angemessenen Zeitraum zu 
berücksichtigen.

(3) Wurde ein Kostenbescheid aufgehoben, ist eine abweichende Kostenfeststellung im 
Ersatzbescheid bei der Feststellung der Kostenbasis für die nächsten Entgeltperioden gemäß 
Abs. 1 zu berücksichtigen. 

(4) Wurde ein Kostenbescheid von der Regulierungskommission 
abgeändert, ist eine abweichende Kostenfeststellung im Bescheid der 
Regulierungskommission bei der Feststellung bzw. Genehmigung der 
Kostenbasis über einen angemessenen Zeitraum zu berücksichtigen.

(4) Wurde ein Kostenbescheid abgeändert, ist eine abweichende Kostenfeststellung bei 
der Feststellung der Kostenbasis für die nächsten Entgeltperioden gemäß Abs. 1 zu 
berücksichtigen. 

(5) Wird die Systemnutzungsentgelte-Verordnung vom 
Verfassungsgerichtshof aufgehoben oder hat der 
Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass eine Verordnung 
gesetzwidrig war, und ergeben sich daraus Minder- oder Mehrerlöse, 
sind diese bei der Feststellung bzw. Genehmigung der Kostenbasis über 
einen angemessenen Zeitraum zu berücksichtigen.

(5) Wird eine Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung oder eine aufgrund der § 23bis 
§ 23c des Gaswirtschaftsgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 148/2002, erlassene Verordnung vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben oder 
hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass eine Verordnung gesetzwidrig war, und 
ergeben sich daraus Minder- oder Mehrerlöse, sind diese bei der Feststellung der Kostenbasis 
über einen angemessenen Zeitraum zu berücksichtigen.

 (6) Die Ansprüche und Verpflichtungen, die vom Regulierungskonto erfasst werden, 
sind im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren oder zu passivieren. Die Bewertung der 
Posten richten sich nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.

 (7) Abs. 3 bis Abs. 5 gelten sinngemäß für Bescheide gemäß § 82.
… …

Entgelt für Messleistungen 
§ 77. (1) …

Entgelt für Messleistungen 
§ 77. (1) …

(4) Eine Ab- bzw. Auslesung der Zähleinrichtung hat – mit 
Ausnahme von Lastprofilzählern, die vom Netzbetreiber jedenfalls 
zumindest monatlich ausgelesen werden – zumindest einmal jährlich zu 
erfolgen. Dabei hat mindestens alle drei Jahre eine Ab- bzw. Auslesung 
durch den Netzbetreiber selbst zu erfolgen. Werden die Ablesung und 
die Übermittlung der Messdaten durch den Netzbenutzer erledigt, so ist 
der Netzbetreiber zur Durchführung einer Plausibilitätskontrolle der 
übermittelten Daten verpflichtet. Eine rechnerische Ermittlung der 
Messwerte ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen der Netzbenutzer 
von der ihm angebotenen Möglichkeit zur Selbstablesung und 
Übermittlung der Daten an den Netzbetreiber keinen Gebrauch gemacht 
hat und ein Ableseversuch durch den Netzbetreiber, aus einem Grund, 

(4) Eine Ab- bzw. Auslesung der Zähleinrichtung hat – mit Ausnahme von 
Lastprofilzählern, die vom Netzbetreiber jedenfalls zumindest monatlich ausgelesen werden, 
sowie intelligenten Messgeräten, die gemäß § 129 Abs. 1 ausgelesen werden, – zumindest 
einmal jährlich zu erfolgen. Dabei hat mindestens alle drei Jahre eine Ab- bzw. Auslesung 
durch den Netzbetreiber selbst zu erfolgen. Werden die Ablesung und die Übermittlung der 
Messdaten durch den Netzbenutzer erledigt, so ist der Netzbetreiber zur Durchführung einer 
Plausibilitätskontrolle der übermittelten Daten verpflichtet. Eine rechnerische Ermittlung der 
Messwerte ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen der Netzbenutzer von der ihm 
angebotenen Möglichkeit zur Selbstablesung und Übermittlung der Daten an den 
Netzbetreiber keinen Gebrauch gemacht hat und ein Ableseversuch durch den Netzbetreiber, 
aus einem Grund, der dem Verantwortungsbereich des Netzbenutzer zuzuordnen ist, erfolglos 
blieb.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der dem Verantwortungsbereich des Netzbenutzer zuzuordnen ist, 
erfolglos blieb.

… …
Kostenermittlung für Verteilernetzbetreiber 

§ 79. (1) …
Kostenermittlung für Verteilernetzbetreiber 

§ 79. (1) …
 (8) Sofern die angewandte Regulierungssystematik für ein- oder mehrjährige 

Regulierungsperioden gemäß Abs. 1 bis Abs. 6 einen Zeitverzug in der Abgeltung durch die 
Systemnutzungsentgelte bewirkt, können entsprechende Differenzbeträge im Rahmen des 
Jahresabschlusses aktiviert werden bzw. sind diese im Rahmen des Jahresabschlusses als 
Rückstellung zu passivieren. Die Bewertung der Posten richtet sich nach den geltenden 
Rechnungslegungsvorschriften.

… …
Aufgaben 

§ 87. (1) …
Aufgaben 

§ 87. (1) …
 (5) Allfällige Differenzbeträge, die sich aus der Ausgleichsenergieabrechnung innerhalb 

eines Geschäftsjahres ergeben, sind im Jahresabschluss des Bilanzgruppenkoordinators 
ergebniswirksam abzugrenzen und im darauf folgenden Geschäftsjahr auszugleichen. Der 
nicht durch Erlöse gedeckte Teil der Aufwendungen aus der Ausgleichsenergieverrechnung 
eines Geschäftsjahres ist im Jahresabschluss des Bilanzgruppenkoordinators als 
Verrechnungsforderung anzusetzen und mit künftigen Überschüssen aus der 
Ausgleichsenergieabrechnung zu verrechnen. Übersteigen in einem Geschäftsjahr die Erträge 
aus der Ausgleichsenergieverrechnung eines Geschäftsjahres die damit zusammenhängenden 
Aufwendungen, so sind die sich daraus ergebenden Überschüsse als 
Verrechnungsverbindlichkeiten in die Bilanz des Bilanzgruppenkoordinators einzustellen und 
mit künftig anfallenden Unterdeckungen aus der Ausgleichsenergieabrechnung 
gegenzurechnen.

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 93. (1) … 
 1. Vereinbarungen mit dem Bilanzgruppenkoordinator, dem 

Verteilergebietsmanager sowie dem Marktgebietsmanager, die 
zur Erfüllung der in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und 
Verpflichtungen, insbesondere in administrativer und 
kommerzieller Hinsicht, erforderlich sind;

Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlichen 
§ 93. (1) … 

 1. Vereinbarungen mit dem Bilanzgruppenkoordinator, dem Verteilergebietsmanager, 
dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, der Erdgasbörse am Virtuellen 
Handelspunkt, sowie dem Marktgebietsmanager, die zur Erfüllung der in diesem 
Gesetz festgelegten Aufgaben und Verpflichtungen, insbesondere in administrativer 
und kommerzieller Hinsicht, erforderlich sind;

… …
Physikalische Abwicklungsstelle für Gasbörsegeschäfte 

§ 96. (1) Eine physikalische Abwicklungsstelle für 
Gasbörsegeschäfte hat zum Zwecke der physikalischen Erfüllung der 
Gasbörsegeschäfte die hiefür notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe 
entsprechend den Allgemeinen Bedingungen des 
Marktgebietsmanagers zu erfüllen. 

(2) Darüber hinaus hat die physikalische Abwicklungsstelle für 
Gasbörsegeschäfte mit dem Marktgebietsmanager bzw. der 
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für 
Ausgleichsenergie im Verteilernetz erforderlichenfalls Vereinbarungen 
abzuschließen. Darin ist sicherzustellen, dass alle durch die 
Börseaktivitäten des Netzbenutzers verursachten und durch 
Nominierungen beeinflussbaren Balancing-Erfordernisse und -
Aktivitäten auf dem Virtuellen Handelspunkt zu konzentrieren sind. 

(3) Die Überwachung der Einhaltung der für 
Bilanzgruppenverantwortliche geltenden Vorschriften durch die 
physikalische Abwicklungsstelle für Gasbörsegeschäfte obliegt der 
Regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Börseaufsichten bleibt 
hiervon unberührt.

Betreiber des Virtuellen Handelspunktes 
§ 96. Der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes hat mit dem Marktgebietsmanager 

bzw. der Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für Ausgleichsenergie im 
Verteilernetz erforderlichenfalls Vereinbarungen abzuschließen. Darin ist sicherzustellen, 
dass alle durch die Börseaktivitäten des Netzbenutzers verursachten und durch 
Nominierungen beeinflussbaren Balancing-Erfordernisse und -Aktivitäten auf dem Virtuellen 
Handelspunkt zu konzentrieren sind. 

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe und 

Neuanmeldungsprozess 
§ 123. (1) Die Dauer des für den Wechsel des Versorgers und der 

Bilanzgruppe maßgeblichen Verfahrens darf, unbeschadet bestehender 
zivilrechtlicher Verpflichtungen, drei Wochen, gerechnet ab 
Kenntnisnahme des Versorgerwechsels durch den Netzbetreiber, nicht 
übersteigen. Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, das für den 
Wechsel des Versorgers und der Bilanzgruppe sowie das für die 
Neuanmeldung von Endverbrauchern maßgebliche Verfahren durch 
Verordnung näher zu regeln. Bei der Ausgestaltung der Verfahren ist 
insbesondere auf die im Zusammenhang mit einem Wechsel vom 
Netzbetreiber, Bilanzgruppenverantwortlichen und 
Verteilergebietsmanager zu treffenden technischen und 
organisatorischen Vorkehrungen, die Vereinbarkeit der Fristen und 
Termine mit der Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, die 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung des 
Kundenwillens zu achten. 

Verfahren für Wechsel, Anmeldung, Abmeldung und Widerspruch 
§ 123. (1) Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen 

können Verträge mit ihrem Versorger unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
kündigen, ohne einen gesonderten Kündigungstermin einhalten zu müssen. Versorger können 
Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen nur 
unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen kündigen. Sind Bindungsfristen 
vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung spätestens zum Ende des ersten 
Vertragsjahres und in weiterer Folge für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG 
und Kleinunternehmen unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen sowie für Versorger 
unter Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen möglich. 

(2) Der Versorgerwechsel ist für den Endverbraucher mit keinen 
gesonderten Kosten verbunden. 

(2) Die Dauer des für den Versorgerwechsel maßgeblichen Verfahrens darf, unbeschadet 
weiterer bestehender zivilrechtlicher Verpflichtungen, höchstens drei Wochen, gerechnet ab 
Kenntnisnahme des Versorgerwechsels durch den Netzbetreiber, in Anspruch nehmen. Bei 
der Ausgestaltung des Verfahrens ist insbesondere auf die im Zusammenhang mit einem 
Wechsel vom Netzbetreiber zu treffenden technischen und organisatorischen Vorkehrungen, 
die Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der Bilanzierung nach dem 
Bilanzgruppensystem, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung 
des Kundenwillens zu achten. Der Versorgerwechsel ist für den Endverbraucher mit keinen 
gesonderten Kosten verbunden.

(3) Der Netzbetreiber hat die durch die Regulierungsbehörde mit 
Verordnung festzulegenden, für den Datenabgleich in den in Abs. 1 
genannten Verfahren notwendigen Daten, dh. insbesondere Name, 
Adresse und Zählpunktsbezeichnung, über eine durch die 
Verrechnungsstelle zu betreibende Plattform dezentral in nicht 
diskriminierender Weise sämtlichen Versorgern und 
Bilanzgruppenverantwortlichen in standardisierter, elektronisch 
strukturierter Form auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Der Betrieb 
der Plattform hat unter Wahrung des Datenschutzes zu erfolgen; die 

(3) Endverbraucher ohne Lastprofilzähler können für die Einleitung und Durchführung 
des Wechsels relevante Willenserklärungen gegenüber Versorgern elektronisch über von 
diesen anzubietende Websites zu jeder Zeit formfrei vornehmen. Wird ein Versorger durch 
den Endverbraucher zur Abgabe von Willenserklärungen bevollmächtigt, so ist die 
Bevollmächtigung Netzbetreibern und anderen Versorgern glaubhaft zu machen. Der 
Netzbetreiber hat den Endverbraucher unverzüglich über die Einleitung des 
Wechselprozesses in Kenntnis zu setzen. Die Versorger haben benutzerfreundliche 
Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifikation und Authentizität des Endverbrauchers 
sicherstellen. Die Regulierungsbehörde hat im Rahmen des Tarifkalkulators (§ 22 E-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unerlaubte Weitergabe der Daten unterliegt der Sanktion gemäß § 168. 
Die Regulierungsbehörde ist weiters ermächtigt, die Form der 
Datenübermittlung vom Netzbetreiber über die durch die 
Verrechnungsstelle betriebene Plattform an Versorger und 
Bilanzgruppenverantwortliche durch Verordnung näher zu regeln.

ControlG) durch Setzung von Hyperlinks eine Auffindung der Websites der Versorger zu 
ermöglichen. Die Versorger haben die hiefür erforderlichen, aktuellen Informationen der 
Regulierungsbehörde unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die ordentliche Kündigung von Verbrauchern im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 2 KSchG oder Kleinunternehmen gegenüber dem Versorger 
ist unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen möglich. Sind 
Bindungsfristen vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kündigung 
zum Ende des ersten Vertragsjahres und in weiterer Folge zum Ende 
des jeweiligen Monatsletzten möglich. Die ordentliche Kündigung des 
Versorgers gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 
KSchG oder Kleinunternehmen kann nur unter Einhaltung einer Frist 
von minimal acht Wochen erfolgen. 

(4) Sämtliche für die Vornahme des Wechsels, der Neuanmeldung, der Abmeldung und 
des Widerspruchs erforderlichen Prozesse werden elektronisch im Wege der von der 
Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform durchgeführt. Dies gilt insbesondere für die 
Endverbraucheridentifikation, die Bindungs- und Kündigungsabfrage sowie die 
Datenaktualisierung und Verbrauchsdatenübermittlung. Netzbetreiber und Versorger haben 
ausschließlich die für die genannten Verfahren notwendigen Daten, nämlich bei der 
Endverbraucheridentifikation Name, Adresse, Zählpunktbezeichnung, Lastprofiltyp, 
bestehender Versorger, sowie bei der Bindungs- und Kündigungsfristenabfrage 
Kündigungsfristen, Kündigungstermine sowie Bindungsfristen über die durch die 
Verrechnungsstelle zu betreibende Plattform dezentral in nicht diskriminierender Weise 
sämtlichen bevollmächtigten Versorgern in standardisierter, elektronisch strukturierter Form 
auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Netzbetreiber und Versorger sind ebenfalls 
verpflichtet, sich an diese Plattform anzubinden. Versorger dürfen keine in diesem Absatz 
genannten Prozesse ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers einleiten.

 (5) Das für die Plattform (Abs. 4) eingesetzte Datenkommunikationsverfahren 
(Kommunikationsprotokoll) ist nach dem Stand der Technik methodisch zu entwickeln und 
unabhängig zu überprüfen. Die Verrechnungsstelle hat insbesondere Vorkehrungen zu 
treffen, welche die Identifizierung und Authentifizierung der anfragenden neuen 
Netzbetreiber und Versorger sicherstellen.

 (6) Die Verrechnungsstelle sowie die Netzbetreiber und Versorger haben jede über die 
Plattform nach Abs. 4 durchgeführte Anfrage und Auskunftserteilung betreffend 
Endverbraucherdaten revisionssicher zu protokollieren. Diese Protokollierung hat auf Seiten 
der Verrechnungsstelle die Vornahme sämtlicher über die Wechselplattform vorzunehmender 
Verfahrensschritte, insbesondere die Dauer der Verfahrensschritte, die Inanspruchnahme der 
für die Verfahrensschritte vorgesehenen Fristen für eine etwaige Vollmachtsprüfung, die 
Zugriffe durch authentifizierte Personen sowie die Verfügbarkeit der Schnittstellen der IT-
Systeme der Versorger und Netzbetreiber mit der Plattform zu umfassen. Netzbetreiber und 
Versorger haben Datum und Uhrzeit der Anfrage und Auskunftserteilung, die anfragende und 
auskunftserteilende Stelle sowie den Zweck der Anfrage bzw. Auskunftserteilung zu 
erfassen. Versorger haben zusätzlich Angaben zur Identifizierung des betroffenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Endverbrauchers sowie eine eindeutige Kennung, welche eine Identifizierung der Person 
ermöglicht, die eine Anfrage nach Abs. 4 durchgeführt oder veranlasst hat, zu erfassen. 
Sämtliche Protokolldaten sind drei Jahre ab Entstehung aufzubewahren und dürfen 
ausschließlich zur Mithilfe bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit einer Anfrage, zur 
Auskunftserteilung und zu Zwecken des Verwaltungsstrafrechts sowie des § 24 und § 26 E-
Control-Gesetz verwendet werden. Die Verrechnungsstelle hat bei Verdacht missbräuchlicher 
Anfragen sowie davon unabhängig in regelmäßigen Abständen stichprobenartige 
Überprüfungen der getätigten Anfragen auf ihre Rechtmäßigkeit durchzuführen. Über die 
Ergebnisse dieser Prüfung hat sie alle zwei Jahre einen Bericht an die Regulierungsbehörde 
zu legen; diese hat den Bericht in anonymisierter Form zu veröffentlichen. 

(7) Die Regulierungsbehörde ist ermächtigt, sämtliche für den Versorgerwechsel sowie 
die für die Neuanmeldung und die Abmeldung von Endverbrauchern maßgeblichen 
Verfahren durch Verordnung näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters 
ermächtigt, die Art und den Umfang der in Abs. 4 genannten Daten und die zur Erfüllung der 
genannten Zielsetzungen darüber hinausgehend erforderlichen weiteren Datenarten durch 
Verordnung zu regeln. Ebenso ist die Regulierungsbehörde ermächtigt, 
Mindestsicherheitsstandards für die Form der Datenübermittlung (Abs. 4 und 5) von 
Netzbetreibern und Versorgern über die durch die Verrechnungsstelle betriebene Plattform 
sowie Einzelheiten der erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, insbesondere der 
Protokollierung, durch Verordnung näher zu regeln. Die Regulierungsbehörde ist weiters 
ermächtigt, bestimmte Prozesse von der gemäß Abs. 4 erster und zweiter Satz vorgesehenen 
verpflichtenden, im Wege der von der Verrechnungsstelle zu betreibenden Plattform 
erfolgenden elektronischen Durchführung auszunehmen, wenn ihr dies für eine einfachere 
und kosteneffizientere Abwicklung erforderlich scheint.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versorger letzter Instanz 

§ 124. (1) Erdgashändler und sonstige Versorger, zu deren 
Tätigkeitsbereich die Versorgung von Verbrauchern im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 2 KSchG zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif für die 
Versorgung in letzter Instanz von Verbrauchern im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 2 KSchG in geeigneter Weise (zB Internet) zu veröffentlichen. 
Sie sind verpflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und zu diesem Tarif Verbraucher im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, und Kleinunternehmen, die sich ihnen 
gegenüber auf die Grundversorgung berufen, mit Erdgas zu beliefern 
(Pflicht zur Grundversorgung). Die Regulierungsbehörde ist 
ermächtigt, nähere Bestimmungen über die Zumutbarkeit einer 
Grundversorgung und über die Gestaltung der Tarife für Verbraucher 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen für die 
Versorgung letzter Instanz durch Verordnung festzulegen.

Grundversorgung 
§ 124. (1) Erdgashändler und sonstige Versorger, zu deren Tätigkeitsbereich die 

Versorgung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG zählt, haben ihren 
Allgemeinen Tarif für die Grundversorgung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 
KSchG in geeigneter Weise (zB Internet) zu veröffentlichen. Sie sind verpflichtet, zu ihren 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zu diesem Tarif Verbraucher im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, und Kleinunternehmen, die sich ihnen gegenüber auf die 
Grundversorgung berufen, mit Erdgas zu beliefern (Pflicht zur Grundversorgung). Die 
Regulierungsbehörde ist ermächtigt, nähere Bestimmungen über die Zumutbarkeit einer 
Grundversorgung und über die Gestaltung der Tarife für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 
Z 2 KSchG und Kleinunternehmen für die Grundversorgung durch Verordnung festzulegen. 

(2)… (2)… 
(4) Bei Berufung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 

Kleinunternehmen auf die Pflicht zur Grundversorgung sind Netzbetreiber, unbeschadet bis 
zu diesem Zeitpunkt vorhandener Zahlungsrückstände, zur Netzdienstleistung verpflichtet. 
Verbrauchern darf im Zusammenhang mit dieser Netzdienstleistung keine Sicherheitsleistung 
oder Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe einer Teilbetragszahlung für einen 
Monat übersteigt. Abs. 3 gilt sinngemäß. Im Falle eines nach Berufung auf die Pflicht zur 
Grundversorgung erfolgenden erneuten Zahlungsverzuges, sind Netzbetreiber bis zur 
Bezahlung dieser ausstehenden Beträge zur physischen Trennung der Netzverbindung 
berechtigt, es sei denn der Kunde verpflichtet sich zur Vorausverrechnung mittels 
Prepaymentzahlung für künftige Netznutzung und Lieferung. Der Netzbetreiber kann die 
Prepaymentzahlung ausschließlich aus sicherheitstechnischen Gründen ablehnen. § 127 
Abs. 3 gilt im Falle des erneuten Zahlungsverzugs sinngemäß. Die Verpflichtung zur 
Prepaymentzahlung besteht nicht für Kleinunternehmen mit einem Lastprofilzähler. 

(5) Eine im Rahmen der Grundversorgung eingerichtete Prepaymentfunktion ist auf 
Kundenwunsch zu deaktivieren, wenn der Endverbraucher seine im Rahmen der 
Grundversorgung angefallenen Zahlungsrückstände beim Versorger und Netzbetreiber 
beglichen hat oder wenn ein sonstiges schuldbefreiendes Ereignis eingetreten ist.

 Ersatzversorgung mit Energie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 124a. (1) Kündigt eine Verrechnungsstelle den Vertrag mit dem 

Bilanzgruppenverantwortlichen oder löst das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung auf, 
hat der Bilanzgruppenkoordinator das Ende des Vertragsverhältnis und den Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung der Regulierungsbehörde, dem Marktgebietsmanager und den 
Netzbetreibern mitzuteilen, in deren Netz sich betroffene Zählpunkte befinden. Das gilt 
sinngemäß auch für die folgenden Fälle: 
 1. für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Versorger und dem 

Bilanzgruppenverantwortlichen, wobei in diesem Fall der 
Bilanzgruppenverantwortliche die Verständigungen durchzuführen hat; 

 2. für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Bilanzgruppenverantwortlichen und dem Betreiber des Virtuellen Handelspunktes, 
wobei in diesem Fall der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes die 
Regulierungsbehörde zu verständigen hat; 

 3. für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Bilanzgruppenverantwortlichen und dem Marktgebietsmanager, wobei in diesem Fall 
der Marktgebietsmanager die Regulierungsbehörde zu verständigen hat. 

(2) Für jeden Netzbereich, in dem der betroffene Versorger Kunden hat, hat die 
Regulierungsbehörde mit Losentscheid zu bestimmen, welchem Versorger die in der 
Bilanzgruppe verbleibenden Zählpunkte zuzuordnen sind. Der jeweilige Netzbetreiber ist zur 
Mitwirkung verpflichtet, insbesondere hat er der Regulierungsbehörde umgehend mitzuteilen, 
welche Versorger im Netzbereich tätig sind. Der Losentscheid ist zwischen allen 
verbleibenden Versorgern vorzunehmen, die im jeweiligen Netzbereich Kunden versorgen. 
Sollte ein Versorger mitteilen, dass er die betroffenen Kunden nicht versorgen möchte, ist der 
Losentscheid zu wiederholen. Eine Ablehnung der Versorgung nur hinsichtlich eines Teiles 
der Kunden ist unzulässig. 

(3) Die betroffenen Kunden sind vom neuen Versorger zu informieren. Die 
Netzbetreiber haben dem neuen Versorger die Daten, die bei einem Lieferantenwechsel zu 
übermitteln sind, elektronisch zu übermitteln. 

(4) Bis zum Beginn der Wirksamkeit der Ersatzversorgung sind allfällige 
Ausgleichsenergiemengen, die sich aus der fehlenden Energieaufbringung des Versorgers 
ergeben, aus den beim Bilanzgruppenkoordinator erliegenden individuellen Sicherheiten zu 
befriedigen. Wenn diese nicht ausreichen, sind die entstehenden Aufwendungen in die 
Ausgleichsenergieverrechnung über ein Jahr verteilt einzupreisen. 

(5) Der neue Versorger hat die zugeordneten Kunden zu angemessenen Preisen zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
versorgen, wobei Haushaltskunden nicht zu höheren Preisen versorgt werden dürfen als die 
Kunden, die zu den Haushaltstarifen des jeweiligen Versorgers versorgt werden. 

(6) Wird über einen Zählpunkt eingespeist, übernimmt der neue Versorger die 
eingespeiste Energie zu Marktpreisen abzüglich der aliquoten Aufwendungen für 
Ausgleichsenergie für die eingespeiste Energie. 

(7) Die Versorgung der zugeordneten Kunden erfolgt zu den bei der Behörde 
angezeigten Allgemeinen Bedingungen, soweit diese Bedingungen auf die jeweilige 
Kundengruppe anwendbar sind. In den Allgemeinen Bedingungen enthaltene 
Bindungsfristen, Fristen und Termine für eine Kündigung des Vertrages gelten nicht. 

(8) Der zugeordnete Kunde kann den Vertrag jedenfalls unter Einhaltung einer 
zweiwöchigen Frist kündigen. Der neue Versorger kann den Vertrag unter Einhaltung einer 
achtwöchigen Frist kündigen. 

(9) Alle betroffenen Marktteilnehmer haben sich wechselseitig nach bestem Vermögen 
zu unterstützen, um die lückenlose Versorgung der betroffenen Kunden sicherzustellen.

… …
Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und 

Werbematerial 
§ 126. (1) …

Mindestanforderungen an Rechnungen und Informations- und Werbematerial 
§ 126. (1) … 

(3) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind die einzelnen 
Komponenten des Systemnutzungsentgelts, sowie Steuern, Abgaben 
und Zuschläge auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften 
gesondert auszuweisen. Darüber hinaus sind insbesondere folgende 
Informationen anzugeben: 
 1. …. 
 5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung. Es ist 

dabei anzugeben, ob eine Zählerablesung durch den 
Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den Kunden oder eine 
rechnerische Ermittlung von Zählerständen vorgenommen 
wurde; 

 6. … 
 9. telefonische Kontaktdaten für Störfälle. 

(3) Auf Rechnungen über die Systemnutzung sind Steuern, Abgaben und Zuschläge auf 
Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften gesondert auszuweisen. Die einzelnen 
Komponenten des Systemnutzungsentgelts sind einmal jährlich gesondert auszuweisen. 
Darüber hinaus sind insbesondere folgende Informationen anzugeben: 
 1. … 
 5. Informationen über die Art der Zählerstandsermittlung; es ist dabei anzugeben, ob 

eine Zählerablesung durch den Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch den 
Kunden, eine Fernablesung oder eine rechnerische Ermittlung von Zählerständen 
vorgenommen wurde; 

 6. … 
 9. telefonische Kontaktdaten für Störfälle; 
 10. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß § 26 Energie-

ControlG.
 … …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) Der Netzbetreiber hat dem Netzbenutzer die Informationen 

gemäß Abs. 3 sowie sämtliche gespeicherten, ihn betreffenden 
Verbrauchsdaten der letzten zwölf Monate auf Anfrage an ihn bzw. bei 
ausdrücklicher Anweisung an einen genannten Dritten unentgeltlich zu 
übermitteln. § 129 bleibt unberührt. 

(5) Netzbetreiber und Versorger haben Verbrauchs- und Abrechnungsdaten für eine 
Dauer von drei Jahren ab Verfügbarkeit für Zwecke der nachträglichen Kontrolle der 
Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und für Auskünfte gegenüber berechtigten Endverbrauchern 
aufzubewahren und unentgeltlich an ihn und nur bei ausdrücklicher Anweisung durch den 
Endverbraucher an einen genannten Dritten zu übermitteln. Dies gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Regulierungsbehörde nach § 131, sofern diese Daten unmittelbar nach deren 
Auslesung mit Daten von anderen Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert und 
anschließend anonymisiert werden und nur in dieser anonymisierten Form verwendet werden. 

(6) Teilbeträge sowohl für die Netznutzung als auch für die Energielieferung sind auf 
sachliche und angemessene Weise auf Basis des Letztjahresverbrauches zu berechnen. Liegt 
kein Jahresverbrauch vor, so sind die Teilbeträge auf Basis des zu erwartenden 
Gasverbrauchs aufgrund der Schätzung des Verbrauchs vergleichbarer Kunden zu berechnen. 
Die der Teilbetragsberechnung zugrundliegende Menge in kWh ist dem Kunden schriftlich 
oder auf dessen Wunsch elektronisch mitzuteilen. 

(7) Sind intelligente Messgeräte installiert, haben Endverbraucher zumindest das 
Wahlrecht zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung. 

(8) Die Regulierungsbehörde kann bei begründetem Verdacht auf intransparentes 
Marktverhalten in Bezug auf Mehrfachtarifzeiten in Verbindung mit intelligenten 
Messgeräten mit Verordnung Vorgaben zur Transparenz dieser Tarife für Versorger 
vorschreiben. 

(9) Lieferanten haben auf der Rechnung über die Möglichkeit eines 
Streitbeilegungsverfahrens gemäß § 26 Energie-ControlG zu informieren.

… …
 Verbrauchs- und Gaskosteninformation bei Messung durch intelligente Messgeräte 

§ 126a. (1) Endverbrauchern, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts 
gemessen wird, ist vom Versorger monatlich innerhalb von einer Woche nach Übermittlung 
der durch ein intelligentes Messgerät erfassten Messwerte gemäß § 129 Abs. 1 eine aufgrund 
der gemessenen Tageswerte oder, soweit sie verrechnungsrelevant sind, der Stundenwerte 
erstellte, klare und verständliche Verbrauchs- und Gaskosteninformation über die 
Gesamtkosten kostenlos auf elektronischem Wege zu übermitteln. Auf ausdrücklichen 
Wunsch des Endverbrauchers ist diese Verbrauchs- und Gaskosteninformation nicht zu 
übermitteln. Dem Endverbraucher ist die Wahlmöglichkeit einzuräumen, die Verbrauchs- und 
Gaskosteninformation auf Verlangen wahlweise auch kostenlos in Papierform zu erhalten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Im Fall einer gesonderten Rechnungslegung durch den Netzbetreiber gilt Abs. 1 für 

diesen sinngemäß. 
(3) Endverbraucher sind über ihre Rechte auf Zugang zu ihren Verbrauchsdaten nach 

Abs. 1 transparent, verständlich und kostenlos zu informieren. 
(4) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Mindestanforderungen an den 

Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchs- und 
Gaskosteninformation gemäß Abs. 1 und Abs. 2 festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit 
sowie die Eignung der Information zur Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu 
berücksichtigen. 

Verbrauchs- und Gaskosteninformation ohne Messung durch intelligente Messgeräte 
§ 126b. Endverbrauchern ohne Lastprofilzähler, deren Verbrauch nicht mithilfe eines 

intelligenten Messgeräts gemessen wird, ist eine detaillierte, klare und verständliche 
Verbrauchs- und Gaskosteninformation mit der Rechnung zu übermitteln. Darüber hinaus hat 
der Netzbetreiber diesen Endverbrauchern die Möglichkeit einzuräumen, einmal 
vierteljährlich Zählerstände bekannt zu geben. Der Netzbetreiber ist im Fall der 
Zählerstandsbekanntgabe verpflichtet, dem Versorger unverzüglich, spätestens jedoch binnen 
zehn Tagen nach Übermittlung durch den Endverbraucher, die Verbrauchsdaten zu senden. 
Dem Endverbraucher ist innerhalb von zwei Wochen eine detaillierte, klare und verständliche 
Verbrauchs- und Gaskosteninformation kostenlos auf elektronischem Wege zu übermitteln. 
§ 126a gilt sinngemäß. Auf ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist diese 
Verbrauchs- und Gaskosteninformation nicht zu übermitteln.

Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden 
§ 127. (1) Netzbetreiber haben Endverbrauchern folgende 

Informationen einfach und unmittelbar zugänglich im Internet sowie im 
Rahmen eines der Rechnung beizulegenden Informationsblattes 
kostenlos zur Verfügung zu stellen: 
 1. … 
 7. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren; 
 8. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die 

Rechte der Energieverbraucher. 

Abschaltung der Netzverbindung und Information der Kunden 
§ 127. (1) Netzbetreiber haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und 

unmittelbar zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung 
beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur Verfügung zu stellen: 
  
 1. …  
 7. über das Recht auf Versorgung gemäß § 124; 
 8. etwaige Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der 

Energieverbraucher; 
 9. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 126b; 

10. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 129.
(2) Versorger haben Endverbrauchern folgende Informationen (2) Versorger haben Endverbrauchern folgende Informationen einfach und unmittelbar 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einfach und unmittelbar zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines 
der Rechnung beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur 
Verfügung zu stellen: 
 1. … 
 4. Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren, 
 5. …

zugänglich im Internet sowie im Rahmen eines einmal jährlich einer Rechnung 
beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur Verfügung zu stellen: 
 1. … 
 4. Informationen über die Rechte der Endverbraucher gemäß § 126b; 
 5. … 

(3) Der Netzbetreiber ist in Fällen der Vertragsverletzung zur 
physischen Trennung der Netzverbindung nur berechtigt, wenn dem 
eine zweimalige Mahnung inklusive jeweils mindestens zweiwöchiger 
Nachfristsetzung vorangegangen ist. Die zweite Mahnung hat auch eine 
Information über die Folge einer Abschaltung des Netzzuganges nach 
Verstreichen der zweiwöchigen Nachfrist sowie über die damit 
einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfälligen Abschaltung 
zu enthalten. Die letzte Mahnung hat mit eingeschriebenem Brief zu 
erfolgen. 

(3) Der Netzbetreiber ist in Fällen der Vertragsverletzung, insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder Nichtleistung einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, 
verpflichtet zumindest zweimal inklusive einer jeweils mindestens zweiwöchigen 
Nachfristsetzung zu mahnen. Die zweite Mahnung hat auch eine Information über die Folge 
einer Abschaltung des Netzzuganges nach Verstreichen der zweiwöchigen Nachfrist sowie 
über die damit einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfälligen Abschaltung zu 
enthalten. Die letzte Mahnung hat mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Netzbetreiber 
haben bei jeder Mahnung im Sinne des ersten Satzes auf die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme der Anlauf- und Beratungsstelle nach § 10 Abs. 5 EnEffG hinzuweisen. 
Wurde der Vertrag zur Belieferung mit Erdgas (Energieliefervertrag) verletzt, so hat der 
Versorger dieses Mahnverfahren einzuhalten.

(4) Versorger haben dem Kunden spätestens sechs Wochen nach 
Vollziehung des Versorgerwechsels oder nach Vertragsbeendigung die 
Rechnung zu legen. 

(4) Im Falle der Beendigung eines Energieliefervertrages aufgrund ordentlicher 
Kündigung, Zeitablauf oder Widerspruch gemäß § 125 Abs. 2 ist weder durch Netzbetreiber 
noch durch den Versorger ein Mahnverfahren gemäß Abs. 3 durchzuführen. Dies gilt auch 
bei missbräuchlichem Verhalten des Endverbrauchers, wie etwa Manipulation von 
Messeinrichtungen.

(5) Ein Prepaymentzähler ist zu deinstallieren, wenn der 
Endverbraucher über einen Zeitraum von sechs Monaten seine 
Rechnungen beglichen hat. 

(5) Wird eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung durch den Netzbetreiber oder 
Versorger gefordert, hat jeder Endverbraucher ohne Lastprofilzähler, unbeschadet der ihm 
gemäß § 124 eingeräumten Rechte, stattdessen – soweit dies sicherheitstechnisch möglich ist 
– das Recht auf Nutzung eines Zählgerätes mit Prepaymentfunktion.

 (6) Versorger haben dem Kunden spätestens sechs Wochen nach Vollziehung des 
Versorgerwechsels oder nach Vertragsbeendigung die Rechnung zu legen.

2249 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

50 von 71

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  51 von 71 
 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Intelligente Messgeräte 

§ 128. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
kann nach Durchführung einer Kosten/Nutzanalyse die Einführung 
intelligenter Messseinrichtungen festlegen. Dies hat nach Anhörung der 
Regulierungsbehörde und der Vertreter des Konsumentenschutzes 
durch Verordnung zu erfolgen. Die Netzbetreiber sind im Fall der 
Erlassung dieser Verordnung zu verpflichten, jene Endverbraucher, 
deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen wird, mit 
intelligenten Messgeräten auszustatten. 

Intelligente Messgeräte 
§ 128. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann nach 

Durchführung einer Kosten/Nutzanalyse die Einführung intelligenter Messseinrichtungen 
festlegen. Dies hat nach Anhörung der Regulierungsbehörde und der Vertreter des 
Konsumentenschutzes durch Verordnung zu erfolgen. Die Netzbetreiber sind bei Erlassung 
dieser Verordnung zu verpflichten, jene Endverbraucher, deren Verbrauch nicht über einen 
Lastprofilzähler gemessen wird, mit intelligenten Messgeräten auszustatten, über die 
Einführung, insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, Datenschutz und 
Datensicherheit und Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, Bericht zu erstatten 
und die Endverbraucher zeitnah über den Einbau eines intelligenten Messgeräts sowie die 
damit verbundenen Rahmenbedingungen zu informieren. Die Regulierungsbehörde hat die 
Aufgabe, die Endverbraucher über allgemeine Aspekte der Einführung von intelligenten 
Messgeräten zu informieren und über die Einführung von intelligenten Messgeräten, 
insbesondere auch über die Kostensituation, die Netzsituation, Datenschutz und 
Datensicherheit, soweit bekannt, den Stand der Entwicklungen auf europäischer Ebene und 
über die Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern, jährlich einen Bericht zu erstatten. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat jene Anforderungen durch 
Verordnung zu bestimmen, denen diese intelligenten Messgeräte zu 
entsprechen haben und gemäß § 79 bei der Ermittlung der Kostenbasis 
für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen. Der Betrieb von 
intelligenten Messgeräten hat unter Wahrung des Daten- und 
Konsumentenschutzes zu erfolgen; die Regulierungsbehörde hat die 
Vertreter des Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzkommission 
weitestmöglich einzubinden. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, 
denen diese intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben und gemäß § 79 bei der 
Ermittlung der Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen. Die Verordnung 
hat zumindest jene Mindestfunktionalitäten vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte 
enthalten müssen, um die in Abs. 3 bis Abs. 5 sowie in § 129 und § 129a festgelegten 
Aufgaben zu erfüllen. Die intelligenten Messgeräte sind jedenfalls dahingehend auszustatten, 
dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von einer Stunde 
möglich ist, die Speicherung .der Werte für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät 
erfolgt und eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten Messdaten über eine 
Kommunikationsschnittstelle möglich ist. Die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des 
Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzbehörde und den Datenschutzrat weitestmöglich 
einzubinden. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten sowie ihre Kommunikation, auch zu 
externen Geräten ist nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern, um Unberechtigten 
den Zugriff über den aktuellen Zählerstand hinaus nicht zu ermöglichen. Der Betrieb von 
intelligenten Messgeräten hat den maß- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entsprechen. 

(3) Die Sichtanzeige am intelligenten Messgerät ist standardmäßig so zu konfigurieren, 
dass nur der aktuelle Zählerstand abgelesen werden kann. Zu Zwecken der Überprüfung von 
darüber hinausgehenden, im Messgerät gespeicherten verrechnungsrelevanten Werten ist auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kundenwunsch die Anzeige von intelligenten Messgeräten, welche die Messung und 
Speicherung von Zählerständen im Gerät in einem Intervall von 24 Stunden und 60 Minuten 
ermöglichen, dahingehend freizugeben, dass eine Überprüfung dieser Werte anhand der 
Anzeige des intelligenten Messgeräts selbst ermöglicht wird. Diese Freigabe hat kostenlos 
und ohne unverhältnismäßigen Zusatzaufwand für den Endverbraucher zu erfolgen. Auf 
ausdrücklichen Wunsch des Endverbrauchers ist die Sichtanzeige zeitnah und kostenlos 
wieder in ihren ursprünglichen Konfigurationsstand zurückzusetzen. 

(4) Es sind insbesondere im Falle von Wechsel oder Auflösung des 
Vertragsverhältnisses mit dem Netzbetreiber die Anzeige der historischen Messwerte der 
vorhergehenden Vertragsverhältnisse, sofern vorhanden, dahingehend abzusichern, dass eine 
Ablesung anhand der Anzeige des intelligenten Messgerätes durch Nichtberechtigte 
verhindert wird. Diese Sperrung ist unverzüglich und kostenlos aufzuheben, sobald keine 
Messwerte des vorhergehenden Vertragsverhältnisses mehr im intelligenten Messgerät selbst 
zur Verfügung stehen. Davon unabhängig sind jedoch die aus gesetzlichen Vorschriften und 
aus dem gegenwärtigen Vertragsverhältnis entstehenden Verpflichtungen des Netzbetreibers 
zur Bereitstellung der Verbrauchsdaten gemäß § 129 Abs. 1 und Abs. 2 und der Übermittlung 
an den Versorger gemäß § 129a Abs. 2. 

(5) Die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Absicherung der im intelligenten 
Messgerät gespeicherten Messwerte gegen einen Zugriff Nichtberechtigter im Sinne des 
Abs. 2 gilt sinngemäß auch für alle weiteren vorhandenen Schnittstellen des Gerätes. 

(6) Sofern es zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit im 
Zusammenhang mit dem Betrieb von intelligenten Messsystemen unabdingbar ist, kann der 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler mit Verordnung unter Bedachtnahme auf die relevanten internationalen 
Vorschriften sowie die technische und wirtschaftlich vertretbare Umsetzbarkeit nähere 
Bestimmungen zum Stand der Technik festlegen, denen ein Netzbetreiber zu entsprechen hat. 
Dabei sind insbesondere die jährlichen Berichte der Regulierungsbehörde nach Abs. 1 zu 
berücksichtigen.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Messdaten von intelligenten Messgeräten 

§ 129. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, spätestens sechs Monate 
ab dem Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim 
jeweiligen Endverbraucher täglich dessen verbrauchsspezifische 
Zählerstände für Zwecke der Verrechnung, Kundeninformation und 
Energieeffizienz zu speichern. Netzbetreiber sind weiters verpflichtet, 
jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch über ein intelligentes 
Messgerät gemessen wird, sämtliche Verbrauchsdaten spätestens einen 
Tag nach deren erstmaliger Verarbeitung im Internet kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

Messdaten von intelligenten Messgeräten 
§ 129. (1) Netzbetreiber haben dafür zu sorgen, dass spätestens sechs Monate ab dem 

Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim jeweiligen Endverbraucher 
einmal täglich ein Zählerstand übermittelt wird. Verfügen diese intelligenten Messgeräte über 
eine integrierte Speichermöglichkeit, so haben sie zusätzlich sämtliche Stundenwerte zu 
erfassen und zur Verfügbarkeit für den Kunden für 60 Kalendertage im intelligenten 
Messgerät zu Zwecken der Verrechnung, Kundeninformation (§ 126a), Energieeffizienz, der 
Energiestatistik und der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes zu 
speichern. Jedes installierte intelligente Messgerät ist dabei einer Netzbenutzerkategorie 
gemäß § 27 Abs. 3 zuzuordnen.

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, sofern der Kunde nicht 
widerspricht, monatlich Messwerte jener Endverbraucher, deren 
Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen wird, an 
die jeweiligen Versorger zu übermitteln. Die Versorger sind 
verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung der 
Messwerte den Endverbrauchern eine aufgrund der gemessenen Werte 
erstellte Verbrauchs- und Gaskosteninformation kostenlos zu senden. 
Dem Endverbraucher ist die Wahlmöglichkeit einzuräumen, die 
Verbrauchsinformation auf Verlangen entgeltfrei in Papierform zu 
erhalten. 

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch über ein 
intelligentes Messgerät gemessen wird, jedenfalls die täglichen Verbrauchswerte sowie, auf 
ausdrücklichen Wunsch je nach vertraglicher Vereinbarung oder Zustimmung, Stundenwerte 
spätestens zwölf Stunden nach deren Auslesung aus dem Messgerät jedenfalls über ein 
kundenfreundliches Web-Portal kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Auslesung dieser 
Verbrauchswerte aus dem Messgerät hat dabei zumindest einmal täglich zu erfolgen. Dazu 
haben die Netzbetreiber Vorkehrungen für eine sichere Identifizierung und Authentifizierung 
der Endverbraucher auf dem Web-Portal sowie für eine verschlüsselte Übermittlung der 
Daten nach dem Stand der Technik zu treffen. Endverbrauchern, die über keinen 
Internetzugang verfügen oder die nur auf unzumutbare Weise Zugang zum Internet haben, ist 
über die Anlauf- und Beratungsstelle nach § 10 Abs. 5 EnEffG ein vergleichbarer 
Informationsstand zu ermöglichen.

(3) Endverbrauchern, deren Verbrauch nicht mithilfe eines 
intelligenten Messgeräts gemessen wird, ist eine detaillierte 
Verbrauchsinformation mit der Rechnung zu übermitteln. Darüber 
hinaus hat der Netzbetreiber allen Endverbrauchern die Möglichkeit 
einzuräumen, einmal vierteljährlich Zählerstände bekannt zu geben. 
Der Netzbetreiber ist im Fall der Zählerstandsbekanntgabe verpflichtet, 
dem Endverbraucher innerhalb von zwei Wochen eine zeitnahe 
Verbrauchsinformation zu übermitteln. 

(3) Die Endverbraucher sind im Falle der Inanspruchnahme der 
Informationsmöglichkeiten über den Weg des Web-Portal gemäß Abs. 2 durch einen 
ausdrücklichen Hinweis transparent zu informieren, dass die Inanspruchnahme dieser 
Möglichkeit die Fernauslesung ihrer Verbrauchsdaten aus dem intelligenten Messgerät zur 
Voraussetzung hat und die Datenbereitstellung im Web-Portal jeweils nach Ablauf von 36 
Monaten ab Verfügbarkeit sowie im Falle der Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem 
Netzbetreiber endet. Dieser ausdrückliche Hinweis hat zumindest in den Allgemeinen 
Bedingungen von Netzbetreibern sowie gleichlautend unmittelbar bei der Registrierung im 
Web-Portal zu erfolgen. 

(4) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung, die gemäß 
Abs. 2 vom Netzbetreiber an den Versorger zu übermittelnden Daten 
sowie den Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der 
Verbrauchsinformation gemäß Abs. 1 bis 3 festlegen. Sie hat dabei die 

(4) Endverbrauchern ist die Möglichkeit einzuräumen, ihr Nutzerkonto im Web-Portal 
gemäß Abs. 2 kostenfrei jederzeit wieder vollständig entweder selbständig oder durch den 
Netzbetreiber ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand für den Endverbraucher zu löschen. 
Diesfalls hat für Zwecke der Bereitstellung im Web-Portal die weitere Auslesung und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur Bewirkung von 
Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen.

Verarbeitung von Verbrauchsdaten aus dem intelligenten Messgerät des betroffenen 
Endverbrauchers zu unterbleiben.

 (5) Endverbraucher sind über ihre Rechte gemäß Abs. 1 bis Abs. 5 auf Zugang zu ihren 
Verbrauchsdaten durch den Netzbetreiber transparent und verständlich zu informieren. 

(6) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Anforderungen an den 
Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation im Web-
Portal gemäß Abs. 2 feststellen. Erforderlichenfalls kann die Regulierungsbehörde den 
Detaillierungsgrad der Daten, die von der Schnittstelle gemäß Abs. 5 bereitgestellt werden, 
festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur 
Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen. Weiters kann die 
Regulierungsbehörde Anforderungen an die standardisierte Übermittlung der Daten sowie 
deren Format vom Netzbetreiber an den Endverbraucher oder an vom Endverbraucher 
bevollmächtigte Dritte festlegen, wobei ein Direktzugriff Dritter auf das Web-Portal 
jedenfalls unzulässig ist. 

 § 129a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von Stundenwerten der Endverbraucher 
durch den Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur 
Erfüllung vertraglicher Pflichten zulässig. Davon abgesehen dürfen Netzbetreiber diese Daten 
in begründeten lokalen Einzelfällen auch ohne Zustimmung des Endverbrauchers aus dem 
intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies für den Zwecke der Aufrechterhaltung eines 
sicheren und effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Der Endverbraucher ist zeitnah über 
die Auslesung der Stundenwerte zu informieren. Die bezüglichen Daten sind unverzüglich zu 
löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr benötigt werden. Netzbetreiber 
haben der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die Anlassfälle für derartige 
Datenauslesungen zu legen. Weiters dürfen Stundenwerte auf Anordnung der 
Regulierungsbehörde zum Zweck der Erdgasstatistik gemäß § 147, insbesondere zu dem 
Zweck, Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen (Tagesganglinien) der Abnahme 
aus dem öffentlichen Netz auszuwerten, und zum Zweck der Energielenkung gemäß 
Energielenkungsgesetz 2012 sowie zum Zweck der Überwachung nach § 131 aus dem 
intelligenten Messgerät ausgelesen werden, sofern sie unmittelbar nach deren Auslesung mit 
Daten von anderen Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert werden und anonymisiert und 
nur in dieser anonymisierten Form verwendet werden. Daten dürfen aus einem intelligenten 
Messgerät für Zwecke der Statistik nur dann ausgelesen werden, wenn bei Netzbetreibern die 
hierfür erforderlichen statistischen Daten nicht vorhanden sind. 

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, am Beginn des darauffolgenden Kalendermonats 
unverzüglich, spätestens jedoch zum Fünften dieses Monats alle täglich erhobenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verbrauchswerte jener Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten 
Messgeräts gemessen wird, an die jeweiligen Versorger zu den in § 126a genannten Zwecken 
sowie zu Zwecken der Verrechnung zu übermitteln; Stundenwerte dürfen nur nach 
ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher Pflichten 
an den Versorger übermittelt werden. Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die 
Anforderungen an die standardisierte Übermittlung dieser Daten sowie deren Format vom 
Netzbetreiber an den Versorger oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte 
festlegen. 

(3) Im Rahmen des Abschlusses eines Vertrages, der die Auslesung und Verwendung 
von Stundenwerten erfordert, oder im Rahmen der Zustimmung des Endverbrauchers zur 
Auslesung und Verwendung von Stundenwerten unter Angabe deren Zwecks ist durch einen 
ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Zulässigkeit der Datenverwendung und unter 
Angabe des Zweckes in den Allgemeinen Bedingungen und im Vertragsformblatt der 
Netzbetreiber und Versorger eine transparente Information der Endverbraucher zu 
gewährleisten. 

(4) Erfolgt die Installation eines intelligenten Messgerätes gemäß § 128 Abs. 1 bei 
einem Endverbraucher mit aufrechtem Vertragsverhältnis, dessen Weiterführung aufgrund 
einer bestehenden tageszeitabhängigen Verrechnung zwingend die Auslesung von 
Verbrauchswerten, die über einen täglichen Verbrauchswert hinausgehen, erfordern würde, 
so ist der Endverbraucher über diesen Umstand nachweislich, transparent und verständlich zu 
informieren. Weiters ist der Endverbraucher über die Möglichkeit des Umstiegs auf eine 
Verrechnung, die nur die Auslesung von täglichen Verbrauchswerten erfordert, nachweislich, 
transparent und verständlich zu informieren. Für die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zu 
den ursprünglichen Bedingungen bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des 
Endverbrauchers. 

(5) Eine Verwendung von mittels intelligenten Messgeräten gemessenen 
Verbrauchsdaten für andere als die in Abs. 1 bis Abs. 4 sowie § 123, § 126, § 126a, und 
§ 129 genannten Zwecke, für verwaltungsrechtliche, verwaltungsgerichtliche oder 
zivilgerichtliche Verfahren, die sich nicht unmittelbar auf Zwecke dieses Gesetzes beziehen, 
ist unzulässig.

… …
Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 

§ 137. (1) …
Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 

§ 137. (1) …
(5) Durch Auflagen ist eine Abstimmung mit bereits vorhandenen (5) Durch Auflagen ist eine Abstimmung mit bereits vorhandenen oder bewilligten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder bewilligten anderen Energieversorgungseinrichtungen, der 
Landeskultur, des Forstwesens, des Wasserrechtes, der Raumplanung, 
der Wasserwirtschaft, der Wildbach- und Lawinenverbauung, des 
Natur- und Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der 
Bodenkultur, des öffentlichen Verkehrs sowie der Landesverteidigung 
herbeizuführen. Zur Wahrung dieser Interessen sind die dazu berufenen 
Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu hören.

anderen Energieversorgungseinrichtungen und mit den Erfordernissen der Landeskultur, des 
Forstwesens, des Wasserrechtes, der Raumplanung, der Wasserwirtschaft, der Wildbach- und 
Lawinenverbauung, des Natur- und Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der 
Bodenkultur, des öffentlichen Verkehrs sowie der Landesverteidigung herbeizuführen. Zur 
Wahrung dieser Interessen sind die dazu berufenen Behörden und öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften zu hören. 

Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 
§ 147. (1) …

Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 
§ 147. (1) …

 (6) Die von der Regulierungsbehörde erhobenen statistischen Daten sind zu 
veröffentlichen.

… …
Allgemeine Strafbestimmungen 

§ 159. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung oder einen 
Geldbußentatbestand gemäß §§ 164 ff bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
50 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. …

Allgemeine Strafbestimmungen 
§ 159. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand gemäß §§ 164 ff bildet oder 
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen, wer 
 1. … 

 5. bewirkt, dass die in § 123 Abs. 1 festgesetzte Wechselfrist 
nicht eingehalten wird. 

 5. bewirkt, dass die in § 123 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird; 
 6. entgegen § 123 Abs. 4 letzter Satz in diesem Absatz genannte Prozesse ohne 

Willenserklärung eines Endverbrauchers einleitet; 
7. seinen übrigen Verpflichtungen gemäß § 123 nicht entspricht.

(2)… 
 1. … 
 13. seiner Verpflichtung zur Datenübermittlung gemäß § 123 

Abs. 3 nicht nachkommt; 
 14. … 
 15. seiner Verpflichtung gemäß § 126 nicht nachkommt; 
 16. seinen Verpflichtungen gemäß § 127 nicht nachkommt; 
 17. seinen Verpflichtungen gemäß § 128 Abs. 1 nicht nachkommt;

(2)… 
 1. … 
 13. seiner Verpflichtung zur Datenübermittlung gemäß § 123 Abs. 4 nicht nachkommt; 
 14. …  
 15. seinen Verpflichtungen gemäß § 126 bis§ 126b nicht nachkommt; 
 16. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 126a, § 126b, § 128, § 129a oder § 129b 

festgelegten Verpflichtungen nicht entspricht; 
17. seinen Verpflichtungen gemäß § 127 oder § 128 nicht nachkommt;
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 18. intelligente Messgeräte verwendet, die den in der Verordnung 

gemäß § 128 Abs. 2 festgelegten Standards nicht entsprechen; 
 19. seinen Verpflichtungen gemäß § 129 Abs. 1, 2 oder 3 nicht 

nachkommt;

 18. seinen Verpflichtungen gemäß § 129 nicht entspricht; 
 19. seinen Verpflichtungen gemäß § 129a nicht entspricht; 

 … …
(3) … 

 1. entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123 Abs. 3, § 129 Abs. 1 oder 
§ 156 Abs. 4 Daten widerrechtlich offenbart; 

 …

(3) … 
 1. entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123 Abs. 4, § 129 oder § 129a Daten widerrechtlich 

offenbart; 
…

Verjährung 
§ 163. Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für 

Verwaltungsübertretungen gemäß § 159 bis § 162 beträgt ein Jahr. 

Besondere Bestimmungen über Verwaltungsstrafverfahren 
§ 163. (1) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) für Verwaltungsübertretungen 

gemäß § 159 bis § 162 beträgt ein Jahr. 
(2) Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist als verfallen zu erklären. 

Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 
§ 168. (1) Wer entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123 Abs. 3, § 129 

Abs. 1 oder § 156 Abs. 4 Daten widerrechtlich offenbart oder 
verwertet, deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein 
berechtigtes Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.

Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 
§ 168. (1) Wer entgegen § 11, § 69 Abs. 3, § 123 Abs. 4, § 129 oder § 156 Abs. 4 Daten 

widerrechtlich offenbart oder verwertet, deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein 
berechtigtes Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen. 

… …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Übergangsbestimmungen 

§ 170. (1) … 
(4) Die auf Grund des GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, vor 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben 
bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch 
Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in Geltung. 

Übergangsbestimmungen 
§ 170. (1) … 
(4) Die auf Grund des GWG, BGBl. I Nr. 121/2000, vor Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden 
Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in Geltung. Die aufgrund 
von Rechtsvorschriften dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen bleiben im Fall der 
Novelle dieses Bundesgesetzes weiterhin in Geltung.

Bundesgesetz über die Regulierungsbehörde in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (Energie-Control-Gesetz – E-ControlG)
Verfassungsbestimmung 

§ 1. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung 
sowie die Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem 
Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesem 
Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den 
in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt werden.

Verfassungsbestimmung 
§ 1. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung sowie die Vollziehung 

von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen 
Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesem 
Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können in unmittelbarer Bundesverwaltung 
besorgt werden. 

… …
Berichtspflichten 

§ 28. (1) …
Berichtspflichten 

§ 28. (1) …
(2) Die E-Control hat jährlich einen Marktbericht zu erstellen und 

diesen dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, der 
Agentur sowie der Europäischen Kommission zu übermitteln. In dem 
Bericht ist darzulegen, welche Maßnahmen zur Erreichung der in § 4 
genannten Ziele getroffen und welche Ergebnisse erzielt wurden. Im 
Rahmen dieses Berichts ist auch auf die Wirksamkeit der Maßnahmen 
zum Schutz der Kunden, insbesondere der Maßnahmen für die 
schutzbedürftigen Kunden, die Abschaltung von Kunden sowie das 
voranzugehende Mahnverfahren und die Inanspruchnahme einer 
Versorgung letzter Instanz, Bezug zu nehmen. Der Bericht ist in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

(3) …

(2) Die E-Control hat jährlich einen Marktbericht zu erstellen und diesen dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, der Agentur sowie der Europäischen 
Kommission zu übermitteln. In dem Bericht ist darzulegen, welche Maßnahmen zur 
Erreichung der in § 4 genannten Ziele getroffen und welche Ergebnisse erzielt wurden. Im 
Rahmen dieses Berichts ist auch auf die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Schutz der 
Kunden, insbesondere der Maßnahmen für die schutzbedürftigen Kunden, die Abschaltung 
von Kunden sowie das voranzugehende Mahnverfahren und die Inanspruchnahme einer 
Grundversorgung, Bezug zu nehmen. Der Bericht ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

(3) … 

(4) Zur Beratung der Regulierungsbehörde in allgemeinen (4) Zur Beratung der Regulierungsbehörde in allgemeinen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
konsumentenschutzrechtlichen Fragen sowie bei Erstellung des 
Berichts gemäß Abs. 2 in Bezug auf Maßnahmen zum Schutz der 
Kunden, insbesondere der Maßnahmen für die schutzbedürftigen 
Kunden, die Abschaltung von Kunden sowie das voranzugehende 
Mahnverfahren und die Inanspruchnahme einer Versorgung letzter 
Instanz, wird eine Taskforce bei der Regulierungsbehörde eingerichtet. 
Ihr haben ua. auch Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz, der Bundesarbeitskammer sowie des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes anzugehören.

konsumentenschutzrechtlichen Fragen sowie bei Erstellung des Berichts gemäß Abs. 2 in 
Bezug auf Maßnahmen zum Schutz der Kunden, insbesondere der Maßnahmen für die 
schutzbedürftigen Kunden, die Abschaltung von Kunden sowie das voranzugehende 
Mahnverfahren und die Inanspruchnahme einer Grundversorgung, wird eine Taskforce bei 
der Regulierungsbehörde eingerichtet. Ihr haben ua. auch Vertreter des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, der Bundesarbeitskammer sowie des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes anzugehören. 

 (5) Die E-Control hat jährlich, unter Berücksichtigung des Berichts der nationalen 
Energieeffizienz-Monitoringstelle gemäß § 33 EnEffG, einen Bericht über das Ausmaß und 
die Entwicklungen des Energieverbrauchs in Österreich zu erstellen und diesen dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend zu übermitteln. Der Bericht ist in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen.

… …

Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung neu erlassen werden (KWK-Gesetz)
 

Teil 1 
Grundsätze 

Verfassungsbestimmung Verfassungsbestimmung 
§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und 

Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz 
enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich 
derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden.

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von 
Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen 
Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen 
Vorschriften geregelten Angelegenheiten können in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt 
werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die bundesweit gleichmäßige 
Verteilung der durch die Förderung der Erzeugung elektrischer Energie 
in KWK-Anlagen entstehenden Aufwendungen. 

(2) Gegenstand der Förderung sind folgende Bereiche: 
 1. Förderung durch Vergütung eines Teils der Aufwendungen für 

den Betrieb von bestehenden und modernisierten KWK-
Anlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung; 

 2. Förderung durch Investitionszuschüsse für neue KWK-
Anlagen mit Ausnahme der in § 12 des Ökostromgesetzes 
enthaltenen Tatbestände. 

§ 2. Gegenstand dieses Gesetzes ist die Förderung neuer hocheffizienter KWK-Anlagen 
durch Investitionszuschüsse, mit Ausnahme der in § 25 des Ökostromgesetzes 2012 
enthaltenen Tatbestände sowie von Anlagen, die auf Basis des Umweltförderungsgesetzes 
gefördert werden. 

Umsetzung von Gemeinschaftsrecht Umsetzung von Unionsrecht 
§ 3. Durch dieses Gesetz werden die Richtlinie 2004/8/EG über 

die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-
Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
96/42/EWG, ABl. Nr. L 52/50 vom 21.02.2004 S. 50, und die 
Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, 
ABl. Nr. L 176 vom 15.07.2003 S. 37, umgesetzt. 

§ 3. Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien umgesetzt: 
 1. Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 

2009/125/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG, ABl. 
Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1; 

 2. Richtlinie 2009/28/EG zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG, ABl. Nr. L 140 vom 05.06.2009 S. 16; 

 3. Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55.

Ziele Ziele 
§ 4. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, durch die Unterstützung von 

bestehenden KWK-Anlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung 
deren weiteren Betrieb sicherzustellen und deren Modernisierung zu 
fördern. 

§ 4. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, durch die Förderung der Errichtung neuer 
hocheffizienter oder der Erneuerung von hocheffizienten KWK-Anlagen auf Basis 
nichterneuerbarer Energieträger einen Beitrag zur ressourcenschonenden Erzeugung von 
elektrischer Energie und Wärme zu leisten.

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 5. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck § 5. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck

 1. „bestehende KWK-Anlagen zur öffentlichen 
Fernwärmeversorgung“ jene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 
für die vor dem 1. Jänner 2003 die für die Errichtung 
notwendigen Genehmigungen erteilt wurden; 

 1. „bestehende KWK-Anlagen zur öffentlichen Fernwärmeversorgung“ jene Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen, für die vor dem Inkrafttreten der KWK-Gesetz-Novelle 
2013, BGBl. I Nr. xxx/2013, die für die Errichtung notwendigen Genehmigungen 
erteilt wurden; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. „KWK-Anlagen“ („Kraftwärmekopplungsanlagen“), Anlagen 

zur Erzeugung von elektrischer Energie, in denen aus 
Primärenergieträgern gleichzeitig elektrische Energie und 
Nutzwärme erzeugt wird; 

 2. „Endverbraucher“ jede juristische oder natürliche Person oder eingetragene 
Personengesellschaft, die Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft, mit Ausnahme 
der Pumpspeicherkraftwerke; 

 3. „KWK-Energie“ elektrische Energie, die unmittelbar und 
effizienzmaximiert als Koppelprodukt bei der Erzeugung von 
Nutzwärme hergestellt wird; 

 3. „hocheffizienter KWK-Strom“ jene Menge elektrischer Energie, die in einem KWK-
Prozess erzeugt wird, welcher den in § 8 Abs. 2 festgelegten Kriterien entspricht; 

 4. „modernisierte KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen, für die 
eine Inbetriebnahme nach dem 1. Oktober 2001 erfolgte, wenn 
die Kosten der Erneuerung mindestens 50% der Kosten einer 
Neuinvestition der Gesamtanlage (ohne Baukörper) betragen;

 4. „KWK-Anlagen („Kraftwärmekopplungsanlagen“)“ Anlagen zur Erzeugung von 
elektrischer Energie, in denen aus Primärenergieträgern gleichzeitig elektrische 
Energie und Nutzwärme erzeugt wird; 

 5. „neue KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen mit 
Investitionszuschüssen, deren Baubeginn nach dem 1. Juli 
2006 erfolgt, wenn die Kosten der Erneuerung mindestens 50% 
der Kosten einer Neuinvestition der Gesamtanlage (inklusive 
Baukörper) betragen und deren Abwärme in einem solchen 
Ausmaß für die Wärmeversorgung oder die 
Prozesswärmeerzeugung (wirtschaftlich) genutzt wird, dass das 
Effizienzkriterium (§ 8 Abs. 2) erfüllt wird;

 5. „KWK-Energie“ elektrische Energie, die unmittelbar und effizienzmaximiert als 
Koppelprodukt bei der Erzeugung von Nutzwärme hergestellt wird; 

 6. „öffentliche Fernwärmeversorgung“ die entgeltliche Abgabe 
von Nutzwärme für Raumheizung und Warmwasser über ein 
Leitungsnetz in einem bestimmten Gebiet zu Allgemeinen 
Bedingungen an eine Mehrzahl von Kunden.

 6. „neue KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen, deren Baubeginn nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes erfolgt; 

 
 

 7. „öffentliche Fernwärmeversorgung“ die entgeltliche Abgabe von Nutzwärme für 
Raumheizung und Warmwasser über ein Leitungsnetz in einem bestimmten Gebiet 
zu Allgemeinen Bedingungen an eine Mehrzahl von Kunden;

 
 

 8. „erneuerte KWK-Anlagen“ jene KWK-Anlagen, bei denen der Baubeginn für die 
Erneuerung nach dem Inkrafttreten der KWK-Gesetz-Novelle 2013, BGBl. I 
Nr. xxx/2013, erfolgt und deren Kosten der Erneuerung mindestens 50% der Kosten 
einer Neuinvestition der Gesamtanlage (inklusive Baukörper, exklusive 
Grundstückskosten) betragen; dies gilt auch für thermische Kraftwerksanlagen, 
denen Anlagenteile zur Auskopplung von Wärme neu hinzugefügt werden.

(2) Im Übrigen gelten die Definitionen des Ökostromgesetzes 
(ÖSG) sowie des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes 
(ElWOG).

(2) Im Übrigen gelten die Definitionen des Ökostromgesetzes 2012 (ÖSG 2012) sowie 
des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische 

Bedeutung. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der 
jeweils geschlechtsspezifischen Form anzuwenden.

(3) Personenbezogene Begriffe haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind 
bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form 
anzuwenden.

Herkunftsnachweise Herkunftsnachweise 
§ 6. Die Anerkennung der Herkunftsnachweise sowie die 

Überwachung ist in den aufgrund der grundsatzgesetzlichen Regelung 
des § 42a ElWOG erlassenen Landesgesetze geregelt.

§ 6. Die Anerkennung der Herkunftsnachweise sowie die Überwachung sind in den 
aufgrund der grundsatzgesetzlichen Regelungen gemäß § 71 ElWOG 2010 erlassenen 
Landesgesetzen geregelt. 

 
 Teil 2 

Förderung neuer und erneuerter hocheffizienter KWK 

Förderung der KWK-Energie Investitionszuschüsse für neue und erneuerte KWK-Anlagen 
§ 7. (1) Eine Förderung der Erzeugung von elektrischer Energie, 

die unmittelbar und effizienzmaximiert als Koppelprodukt bei der 
Erzeugung von Fernwärme hergestellt wird, aus bestehenden oder 
modernisierten KWK-Anlagen (§ 8) ist nur unter der Voraussetzung 
zulässig, dass 
 1. deren Betrieb der öffentlichen Fernwärmeversorgung dient und 
 2. eine Einsparung des Primärenergieträgereinsatzes und der CO2-

Emissionen im Vergleich zu getrennter Strom- und 
Wärmeerzeugung erzielt wird. 

§ 7. (1) Die Errichtung einer neuen KWK-Anlage und die Erneuerung einer KWK-
Anlage mit einer Engpassleistung von mehr als 200 kW, die unmittelbar und 
effizienzmaximiert Wärme und elektrische Energie als Koppelprodukte erzeugt, kann durch 
einen Investitionszuschuss gefördert werden, wenn die Anlage 
 1. der Erzeugung von Prozesswärme oder dem Betrieb der öffentlichen 

Fernwärmeversorgung dient, 
 2. eine Einsparung des Primärenergieträgereinsatzes und der CO2-Emissionen im 

Vergleich zu getrennter Strom- und Wärmeerzeugung erzielt und 
 3. die in § 8 Abs. 2 enthaltenen Effizienzkriterien erfüllt. 
Eine Förderung neuer oder erneuerter KWK-Anlagen ist auch dann zulässig, wenn die 
Energieträger Abfall, Klärschlamm oder Ablauge zumindest teilweise eingesetzt werden. Die 
Einrechnung von Raumwärme ist zulässig, sofern die öffentliche Fernwärmeversorgung oder 
Erzeugung von Prozesswärme überwiegt. Eine Erneuerung ist vom Errichter durch ein 
Gutachten eines Wirtschaftsprüfers zu belegen.

(2) Bei neuen KWK-Anlagen mit einer Engpassleistung über 
2 MW ist eine Förderung auch dann zulässig, wenn sie der Erzeugung 
von Prozesswärme dienen, die sonstigen im Abs. 1 enthaltenen 
Voraussetzungen zutreffen und die in § 8 Abs. 2 enthaltenen 
Effizienzkriterien erfüllt werden. Eine Förderung neuer KWK-Anlagen 
ist auch dann zulässig, wenn die Energieträger Abfall, Klärschlamm 
oder Ablauge zumindest teilweise eingesetzt werden. Die Einrechnung 

(2) Eine Förderung gemäß Abs. 1 erfolgt auf Basis eines Antrags. Hinsichtlich der 
Antragstellung, Berechnung der Förderwürdigkeit der Anlage und der Gewährung der 
Förderung gelten die Bestimmungen des § 24 ÖSG 2012 mit der Maßgabe, dass bei der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung auch tatsächliche Wärmeerlöse zu berücksichtigen sind und 
eine Lebensdauer der Anlage von 15 Jahren anzunehmen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von Raumwärme ist zulässig, sofern die öffentliche 
Fernwärmeversorgung oder Erzeugung von Prozesswärme überwiegt. 
Durch diese Förderung soll die Errichtung von neuen KWK-Anlagen 
im Ausmaß von 2 000 MW (elektrisch) bis zum Jahre 2014 unterstützt 
werden. 

(3) Die Förderung neuer KWK-Anlagen, für die bis zum 
30. September 2012 alle für die Errichtung erforderlichen 
Genehmigungen in erster Instanz vorliegen und die bis spätestens 
31. Dezember 2014 in Betrieb gehen, erfolgt in Form von 
Investitionszuschüssen. Auf Antrag des Anlagenbetreibers einer neuen 
KWK-Anlage sind nach Maßgabe der verfügbaren Mittel maximal 10% 
des unmittelbar für die Errichtung der KWK-Anlage erforderlichen 
Investitionsvolumens (exklusive Grundstückskosten) als 
Investitionszuschuss zu gewähren, maximal jedoch bei KWK-Anlagen 
 1. bis zu einer Engpassleistung von 100 MW ein 

Investitionszuschuss in Höhe von 100 Euro/kW 
Engpassleistung, 

 2. ab einer Engpassleistung von mehr als 100 MW bis 400 MW 
in Höhe von 60 Euro/kW Engpassleistung und 

 3. ab einer Engpassleistung von 400 MW in Höhe von höchstens 
40 Euro/kW Engpassleistung, 

wobei das Investitionsvolumen sowie der durch den 
Investitionszuschuss abzudeckende Förderbedarf der Abwicklungsstelle 
für Investitionszuschüsse (§ 13c ÖSG) nachzuweisen ist. Der 
Ermittlung der Höhe des Förderbedarfs sind die für die Errichtung und 
Betriebsführung erforderlichen Aufwendungen sowie die Erlöse 
zugrunde zu legen, die bei einer wirtschaftlichen Betriebsführung zu 
erwarten sind. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß Abs. 6 ist 
von einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von sechs 
Prozent auszugehen. Bei der Ermittlung der zu erwartenden Erlöse ist 
der Durchschnittswert der letztverfügbaren EEX-Forwardpreise (falls 
diese nicht mehr verfügbar sind, möglichst ähnliche Werte) für die 
folgenden drei Kalenderjahre ab Erstellung des Gutachtens 
heranzuziehen. Weiters sind auch tatsächliche Wärmeerlöse zu 
berücksichtigen.

(3) Für die Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß Abs. 1 sind aus den Mitteln 
gemäß § 10 bis 2020 jährlich 12 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Von diesen Mitteln sind 
7 Mio. Euro für die Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die industriell verwendet 
werden. Sollten für Mittel innerhalb eines Kalenderjahres keine Anträge gestellt werden, sind 
sie einmalig für das nächste Kalenderjahr für Anträge auf Investitionszuschüsse vorzutragen. 
Werden für diese Mittel auch dann keine Anträge gestellt, sind sie nach Ablauf des Jahres an 
das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend zu überweisen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Bei der Gewährung des Investitionszuschusses ist sicher zu 

stellen, dass das nach dem Gemeinschaftsrecht höchstzulässige 
Förderausmaß nicht überschritten wird. Hat die Kommission 
harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Art. 4 der 
Richtlinie zur 2004/8/EG über die Förderung einer am 
Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung festgelegt, ist 
die Einhaltung dieser Kriterien eine weitere Voraussetzung zur 
Gewährung von Investitionszuschüssen. Zusagen für 
Investitionszuschüsse haben nach Maßgabe und unter der 
Voraussetzung der vorhandenen Fördermittel (Abs. 5) zu erfolgen. Der 
Investitionszuschuss ist mit der Vollinbetriebnahme der Anlage und der 
erfolgten Prüfung der vorgelegten Endabrechnungsunterlagen 
auszubezahlen. Akontierungszahlungen sind bei Vorliegen von 
Sicherstellungen (zB Bankgarantien, Patronanzerklärungen) und der 
Zustimmung des Beirats gemäß § 13b ÖSG zulässig. Die 
Endabrechnung ist durch einen Wirtschaftsprüfer zu bestätigen.

(4) Nach Maßgabe der Förderwürdigkeit der Anlage gemäß Abs. 2 und der verfügbaren 
Mittel gemäß Abs. 3 können maximal 30% des unmittelbar für die Errichtung der KWK-
Anlage erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive Grundstückskosten) sowie maximal 
60% der beihilfefähigen Mehrkosten als Investitionszuschuss gewährt werden, maximal 
jedoch bei KWK-Anlagen mit einer Engpassleistung 
 1. von 100 kW bis 1 MW ........................................................... 250 Euro/kW, 
 2. von 1 MW bis 5 MW ............................................................. 200 Euro/kW, 
 3. von 5 MW bis 20 MW ........................................................... 175 Euro/kW, 
 4. von 20 MW bis 100 MW ....................................................... 150 Euro/kW, 
 5. von über 100 MW .................................................................. 125 Euro/kW, 
wobei das Investitionsvolumen sowie der durch den Investitionszuschuss abzudeckende 
Förderbedarf der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse (§ 29 ÖSG 2012) 
nachzuweisen ist. Andere für die Errichtung oder Erneuerung der KWK-Anlagen erhaltene 
Förderungen sind in Anrechnung zu bringen. 

(5) Die für die Gewährung von Investitionszuschüssen 
aufzubringenden Fördermittel sind für die Jahre 2006 bis 2012 mit 
insgesamt 55 Millionen Euro begrenzt. Von diesen Mitteln sind 30% 
für die Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die industriell 
verwendet werden, und 70% für die Förderung von KWK-Anlagen zu 
verwenden, die nicht industriell verwendet werden. Sofern mit den zur 
Förderung bestehender KWK-Anlagen für die Kalenderjahre 2003 bis 
2005 vereinnahmten Mittel, die nicht zur Abdeckung der 
Mehraufwendungen der Betreiber von KWK-Anlagen gemäß § 8 
erforderlich waren, nicht das Auslangen gefunden werden kann, ist in 
den gemäß § 8 Abs. 10 vorgesehenen Zuschlägen bzw. 
Zählpunktpauschalen ein Anteil vorzusehen, der zur Abdeckung der für 
die Investitionszuschüsse erforderlichen Mittel bestimmt ist. Anträge 
auf Gewährung von Investitionszuschüssen sind nach dem Zeitpunkt 
ihres Einlangens zu reihen und in der Reihenfolge ihres Einlangens zu 
behandeln.

(5) Nach dem 31. Dezember 2020 darf eine Förderung neuer KWK-Anlagen nicht mehr 
gewährt werden. 

(6) Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen sind 
zwischen dem 1. Jänner 2007 und dem 30. September 2012 schriftlich 
bei der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse einzubringen. 

(6) Wird die Anlage nicht innerhalb von 3 Jahren nach Zusicherung des 
Investitionszuschusses durch den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend in 
Betrieb genommen, gilt der Antrag auf Investitionszuschuss als zurückgezogen und die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zusicherungen hinsichtlich der Gewährung von Investitionszuschüssen 
können unter Beachtung der Bestimmungen der Abs. 4 und 5 bis 
31. Dezember 2012 erfolgen. Den Anträgen sind die für die Errichtung 
der Anlagen maßgeblichen, einer Vollziehung zugänglichen, 
Genehmigungen oder Bewilligungen, eine Zusammenstellung der 
Investitionskosten sowie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung 
entsprechend der dynamisierten Kapitalwertmethode anzuschließen. In 
der Wirtschaftlichkeitsrechnung ist der für eine Verzinsung gemäß 
Abs. 3 erforderliche Investitionszuschuss auszuweisen. Bei der 
Wirtschaftlichkeitsrechnung zur Ermittlung des maximal möglichen 
Investitionszuschusses ist von einer Lebensdauer der Anlage von 15 
Jahren auszugehen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen und unter 
Bedachtnahme auf die Empfehlung des Beirates hat der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit den Investitionszuschuss unter Abschluss 
eines Vertrages zuzusichern. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung mit 
Angabe des Investitionszuschussbedarfs ist nach Vorlage der 
Endabrechnungsunterlagen über die Investitionshöhe zu aktualisieren 
und – ebenfalls von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt – der 
Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse schriftlich vorzulegen. 
Irreführende Angaben führen zu einem Verlust des Anspruchs auf 
einen Investitionszuschuss. Sind die für die Gewährung von 
Investitionszuschüssen vorgesehenen Mittel (Abs. 5) erschöpft, kann 
ein Investitionszuschuss nicht gewährt werden.

Zusicherung des Investitionszuschusses als verfallen. Diese Frist kann von der 
Abwicklungsstelle für die Gewährung von Investitionszuschüssen einmal um weitere zwei 
Jahre verlängert werden, wenn besonders berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. Die 
Inbetriebnahme ist durch eine Bestätigung des Netzbetreibers der Abwicklungsstelle für 
Investitionszuschüsse nachzuweisen. 

 
 

(7) Bei der Gewährung des Investitionszuschusses ist sicher zu stellen, dass das nach 
dem Gemeinschaftsrecht höchstzulässige Förderausmaß nicht überschritten wird. Die von der 
Kommission festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Art. 14 der 
Richtlinie zur 2012/27/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung sind als Kriterien in den Berechnungen zu berücksichtigen.

 
 

(8) Der Bundeminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat im Falle der Einnahme 
von Geldern gemäß Abs. 3 dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Budget des Ministeriums 
eine gleiche Summe für Zwecke der Förderung des Leitungsausbaus gemäß den 
Bestimmungen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes eingesetzt wird.

Kostenersatz für KWK-Energie Berechnung der hocheffizienten KWK-Energie 
§ 8. (1) Betreibern von bestehenden und modernisierten KWK-

Anlagen werden unter Berücksichtigung der Strom- und 
§ 8. (1) Die Förderung bestehender, neuer oder erneuerter KWK-Anlagen ist nur 

zulässig, wenn die Effizienzkriterien gemäß Abs. 2 erfüllt werden.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fernwärmeerlöse die für die Aufrechterhaltung des Betriebes 
erforderlichen Kosten in einem jährlich durch den Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zu ermittelnden Betrag in Cent pro kWh 
Stromerzeugung (Unterstützungstarif für KWK-Strom) durch die 
Energie-Control GmbH abgegolten. Diese Kosten bestehen aus den 
Kostenkomponenten Brennstoffkosten, Kosten der Instandhaltung und 
Betriebskosten; ausgenommen sind bei bestehenden KWK-Anlagen die 
Kosten für eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals, 
Pensionszahlungen, Verwaltungskosten und Steuern. Bei 
modernisierten KWK-Anlagen werden die Kosten für eine 
angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals, ausgenommen das 
eingesetzte Kapital für den Baukörper (§ 5 Abs. 1 Z 4), berücksichtigt. 
Für die Strommengen, die nicht unmittelbar und effizienzmaximiert als 
Koppelprodukt bei der Erzeugung von Fernwärme hergestellt werden, 
werden keine Kostenabgeltungen gewährt. Der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit kann zur Feststellung des für die Bestimmung 
des Unterstützungstarifes maßgeblichen Sachverhaltes unabhängige 
Sachverständige beiziehen. 

(2) … (2) …
(3) Den Betreibern von bestehenden oder modernisierten KWK-

Anlagen, die mehr als 10% des Heizwertes des eingesetzten 
Brennstoffs als Fernwärmeenergie zur öffentlichen 
Fernwärmeversorgung nutzen, wird für die Jahre 2003 und 2004 ein 
Unterstützungstarif von 1,5 Cent/kWh KWK-Strom in jenem Umfang 
gewährt, als deren Anlagen die im Abs. 2 bestimmte Relation erfüllen. 
Die Förderung ab dem Jahre 2005 wird unter Anwendung der 
Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 2 bestimmt.

entfällt 

(4) Für Anlagen, die die im Abs. 2 bestimmte Relation nicht 
erfüllen oder die nur 3% bis 10% des eingesetzten Heizwertes des 
eingesetzten Brennstoffs zur öffentlichen Fernwärmeversorgung 
nutzen, beträgt der Unterstützungstarif für die Jahre 2003 und 2004 
höchstens 1,25 Cent/kWh. Die Förderung ab dem Jahre 2005 wird unter 
Anwendung der Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 2 bestimmt.

entfällt 

(5) Die Förderung von bestehenden KWK-Anlagen ist bis 
31. Dezember 2008 begrenzt. Für modernisierte KWK-Anlagen endet 

entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
diese Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2010.

(6) Die Betreiber der KWK-Anlagen haben mit dem Antrag auf 
Prüfung des Mehraufwandes alle erforderlichen Unterlagen beizulegen 
und auf Verlangen des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit die 
Unterlagen entsprechend zu ergänzen. Dies gilt ebenfalls für 
Überprüfungen seitens des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. 
Dem Antrag sind alle relevanten Daten und Unterlagen, die zur 
Beurteilung des Sachverhaltes notwendig sind, beizuschließen. Zu 
diesen Daten und Unterlagen zählen insbesondere die Aufstellung aller 
Kosten der Erzeugungsanlagen, die Darstellung der 
Marktpreisentwicklung und Abschätzungen für die beantragte Zeit der 
Abnahme, die Erlöse aus dem Verkauf der Fernwärme samt den 
Verträgen zur Lieferung von Fernwärme, die Eigentums- und 
Vertragsverhältnisse, die fernwärmerelevanten Teile der 
Erzeugungsanlage betreffend, Anlagengenehmigungsbescheide und 
sonstige Bescheide die Anlage betreffend, in der Vergangenheit 
abgeschlossene Stromlieferungsverträge sowie aktuelle 
Stromlieferungsverträge, Verträge über Brennstoffbezug, 
Produktionsmengen von Fernwärme und elektrischer Energie in den 
letzten 10 Jahren und deren zeitliche Aufschlüsselung (monatlich), alle 
aktuellen Stromlieferungsverträge von allen Anlagen des Betreibers 
sowie Anteil der Fernwärmeproduktion der Anlage an der gesamten 
Aufbringung von Fernwärme im Fernwärmenetz.

entfällt 

(7) Der abzugeltende Mehraufwand (KWK-Unterstützungstarif) 
pro kWh für den gleichzeitig mit Fernwärme erzeugten Strom wird 
vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für jeweils ein 
Kalenderjahr im Voraus für die jeweilige Anlage bestimmt. Die 
Betreiber von KWK-Anlagen haben ihre Anlagen so einzusetzen, dass 
ein möglichst effizienter Betrieb sichergestellt wird.

entfällt 

(8) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist jederzeit 
berechtigt, amtswegig eine Überprüfung vorzunehmen, ob die 
tatsächliche Entwicklung der Kostenstrukturen und des Betriebes der 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage den bei der Festlegung des 
Mehraufwandes zugrunde gelegten Annahmen entspricht. Der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann zur Feststellung dieses 

entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sachverhalts auch unabhängige Sachverständige beiziehen. Sollten die 
bei der Festlegung des Mehraufwandes zugrunde gelegten Annahmen 
nicht zutreffen, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit den 
abzugeltenden Mehraufwand neu zu bestimmen.

(9) Bei Lieferungen und Leistungen von Unternehmen, die mit 
dem Eigentümer oder Betreiber der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
eigentumsrechtlich verbunden sind, ist die Angemessenheit der Preise 
durch eine Dokumentation der verbindlichen Preisangebote von 
Unternehmen, die nicht mit dem Eigentümer oder Betreiber der Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage eigentumsrechtlich verbunden sind, 
darzulegen. 

entfällt 

(10) (Verfassungsbestimmung) Die Finanzierung des 
Mehraufwandes für KWK-Anlagen erfolgt ab dem 1. Jänner 2007 
durch das Zählpunktpauschale gemäß § 22a ÖSG. Davon sind Mittel in 
Höhe von 55 Millionen Euro für die Gewährung von 
Investitionszuschüssen gemäß § 7 Abs. 3 zur Verfügung zu stellen. Von 
diesen Mitteln sind 30% für die Förderung von KWK-Anlagen zu 
verwenden, die industriell verwendet werden und 70% für die 
Förderung von KWK-Anlagen zu verwenden, die nicht industriell 
verwendet werden. In den Jahren 2003 und 2004 darf der KWK-
Zuschlag höchstens 0,15 Cent/kWh und in den Jahren 2005 und 2006 
höchstens 0,13 Cent/kWh betragen. In den Jahren 2007 und 2008 
dürfen höchstens jeweils 54,5 Millionen Euro und in den Jahren 2009 
und 2010 höchstens jeweils 28 Millionen Euro über das 
Zählpunktpauschale gemäß § 22a ÖSG für die Unterstützung von 
KWK Anlagen bereitgestellt werden. Ab dem 1. Jänner 2007 ist die 
Einhebung eines KWK-Zuschlages in Cent/kWh unzulässig. Nach dem 
31. Dezember 2008 erfolgt keine Unterstützung bestehender und nach 
dem 31. Dezember 2010 keine Unterstützung modernisierter Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen. Nach dem 30. September 2012 können 
keine Anträge auf Gewährung von Investitionszuschüssen für neue 
KWK-Anlagen gestellt werden. Kann mit den Zuschlägen bzw. mit den 
aus dem Zählpunktpauschale aufzubringenden Mitteln nicht das 
Auslangen gefunden werden, sind die Unterstützungen gemäß Abs. 1 
für alle bestehenden und modernisierten Anlagen anteilsmäßig zu 
kürzen. 

entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(11) Die Energie-Control GmbH hat im Rahmen der gemäß § 22a 

ÖSG bereitgestellten Mittel die Abwicklung des Kostenersatzes für 
KWK-Energie durchzuführen. 

entfällt 

(12) Zur Bestimmung der Stromerlöse gemäß Abs. 1 ist ein 
gewichteter Marktpreis anzuwenden. Dieser errechnet sich aus den an 
der EEX oder, sofern keine entsprechenden Daten bei der EEX mehr 
vorliegen, einer anderen repräsentativen Strombörse, an den 
Handelstagen der Monate Juli, August und September des laufenden 
Jahres notierenden gemittelten Preisen für Base- und 
Peakquartalfutures für das jeweils folgende Jahr. Zur Berücksichtigung 
der tageszeitlichen und saisonalen Einsatzcharakteristik ist ein 
Baseanteil von 95% und Peakanteil von 5% anzusetzen sowie eine 
Quartals-Future-Gewichtung von 37% für das erste Quartal, 17% für 
das 2. Quartal, 10% für das 3. Quartal und 36% für das 4. Quartal 
zugrunde zu legen.

entfällt 

Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen 
§ 9. Die Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen 

erfolgt durch die Abwicklungsstelle für die Gewährung von 
Investitionszuschüssen (§ 13 ÖSG). Im Rahmen der Richtlinien für die 
Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 13d ÖSG sind auch 
Regelungen über die Gewährung von Investitionszuschüssen nach 
diesem Bundesgesetz zu erlassen. 

§ 9. (1) Die Abwicklung der Gewährung von Investitionszuschüssen erfolgt durch die 
Abwicklungsstelle für die Gewährung von Investitionszuschüssen (§ 29 ÖSG 2012). Im 
Rahmen der Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 30 
ÖSG 2012 sind auch Regelungen über die Gewährung von Investitionszuschüssen nach 
diesem Bundesgesetz zu erlassen. 

 
 

(2) Die Beratung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend bei der 
Entscheidung zur Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 7 obliegt dem 
Energiebeirat (§ 20 Energie-Control-Gesetz). 

Aufbringung der Mittel Aufbringung der Mittel 
§ 10. Die für die Gewährung von Förderungen nach diesem 

Bundesgesetz erforderlichen Mittel, werden durch das 
Zählpunktpauschale (§ 22 ÖSG) aufgebracht.

§ 10. (Verfassungsbestimmung) Die für die Gewährung von Förderungen nach § 7 
erforderlichen Mittel werden ausschließlich durch die Ökostrompauschale gemäß § 45 
ÖSG 2012 aufgebracht. 

 
 Teil 3 

Schlussbestimmungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 11. Die zum Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
anhängigen Verfahren sind nach den Bestimmungen des 
Ökostromgesetzes, BGBl. I Nr. 149/2002, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2008, weiterzuführen. 

§ 11. (1) Die zum Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes anhängigen 
Verfahren sind nach den Bestimmungen des Ökostromgesetzes, BGBl. I Nr. 149/2002, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2008, weiterzuführen. 

(2) Der gemäß § 13c Abs. 1 ÖSG, BGBl. I Nr. 149/2002, abgeschlossene Vertrag mit 
der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse wird durch dieses Bundesgesetz nicht in 
seiner Gültigkeit berührt und ist hinsichtlich der Aufgaben der Abwicklungsstelle für 
Investitionszuschüsse gemäß § 7 anzupassen. 

(3) Soweit Kontingente gemäß § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 111/2008 nicht in Anspruch genommen wurden, sind diese Restbeträge zur Dotierung der 
Investitionszuschüsse gemäß § 7 in der Fassung der KWK-Novelle 2013, BGBl. I 
Nr. xxx/2013, zusätzlich heranzuziehen. 

(4) Bei Anlagen, die gemäß § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2009 
eine Zusicherung des Investitionszuschusses erhalten haben, gilt der Antrag auf 
Investitionszuschuss als zurückgezogen und die Zusicherung des Investitionszuschusses als 
verfallen, wenn die Anlage nicht innerhalb von 3 Jahren nach Zusicherung des 
Investitionszuschusses durch den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend in 
Betrieb genommen wird. Diese Frist kann von der Abwicklungsstelle für die Gewährung von 
Investitionszuschüssen einmal um weitere zwei Jahre verlängert werden, wenn besonders 
berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. Die Inbetriebnahme ist durch eine Bestätigung 
des Netzbetreibers der Abwicklungsstelle für Investitionszuschüsse nachzuweisen.

… …
Inkrafttretensbestimmungen Inkrafttretensbestimmungen 

§ 13. (Verfassungsbestimmung) (1) Die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes treten, mit Ausnahme der im Abs. 2 angeführten 
Bestimmung, nach Genehmigung oder Nichtuntersagung der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 88 Abs. 3 
EGV in Kraft. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat diesen 
Zeitpunkt im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

§ 13. (Verfassungsbestimmung) (1) … 

(2) § 11 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. (2) Die Bestimmungen der KWK-Novelle 2013, BGBl. I Nr. xxx/2013, treten, mit dem 
nach Ablauf einer dreimonatigen Frist, beginnend mit der jeweiligen Genehmigung oder 
Nichtuntersagung durch die Europäische Kommission gemäß Art. 108 Abs. 3 AEUV, 
folgenden Monatsersten in Kraft. Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat 

2249 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

70 von 71

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  71 von 71 
 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

 
 

(3) § 1 und § 11 Abs. 4 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 
 

(4) § 7 und § 10 treten mit 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

 
 

Vollziehung 
§ 14. (1) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung von § 1, § 10 und § 13 ist die 

Bundesregierung betraut. 
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit nichts anderes bestimmt wird, 

der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betraut.
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